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Nr. 45*     9. Änderung der Neufassung der Satzung der
Kirchlichen  Zusatzversorgungskasse  Darm-
stadt. 

Der Verwaltungsrat der Kirchlichen Zusatzversorgungs-
kasse Darmstadt hat in seiner Sitzung am 23. Oktober 2009
die 9. Änderung der Neufassung der Satzung beschlossen.
Die Gewährleistungsträger haben die erforderlichen Zu-
stimmungen abgegeben; die Versicherungsaufsicht – das
Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landes-
entwicklung – hat die Änderung mit Schreiben vom 21. Ja-
nuar 2010 (Gz. III4-2 – 039 f-10-01/05) genehmigt. Sie wird
nachstehend gemäß § 2 Abs. 2 Satz 4 der Satzung veröffent-
licht.

§ 1

Änderung der Satzung

Die Satzung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse
Darmstadt vom 18. April 2002, zuletzt geändert durch die 
8. Satzungsänderung vom 9. Oktober 2008, wird wie folgt
geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird vor § 24 die Überschrift
»3. Die Rückdeckungsversicherung« eingefügt, vor § 27
die bisherige Überschrift »3. Überleitung« in »4. Über-
leitung (Pflicht- und freiwillige Versicherung)« abgeän-
dert und werden vor §  67 der Überschrift »Abschnitt
III: Freiwillige Versicherung« die Worte »und Rückde-
ckungsversicherung« angefügt.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a)   In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte »Kirchliche Zu-
satzversorgungskasse Darmstadt« durch die Worte
»Evangelische Zusatzversorgungskasse« ersetzt.

b)   Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Folgender Satz 2 wird neu eingefügt:

»2So kann die Kasse eine Rückdeckungsversi-
cherung zu den Leistungen einer Unterstüt-
zungskasse durchführen, die Mitarbeitern, Kir-
chenbeamten und Pfarrern aufgrund von Ver-
sorgungszusagen der Beteiligten gewährt
werden.«

bb) Im bisherigen Satz  2 wird nach der Angabe
»Satz 1« die Angabe »und 2« eingefügt.

cc) Die bisherigen Sätze 2, 3 werden zu den Sätzen
3, 4.

c)   Folgender Absatz 3 wird neu eingefügt:

    »(3) 1Das Vermögen der Kasse darf ausschließlich
für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet
werden. 2Die Kasse darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck der Kasse fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begünstigen.«

d)   Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4.

3. In § 3 a Abs. 1 Buchstabe e werden die Worte »in der
Pflichtversicherung« angefügt.

4. § 4 a Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a)   In Buchstabe  m wird das Wort »und« durch das
Satzzeichen »,« ersetzt und werden die Worte »über
die Verwendung von Überschüssen sowie zu Maß-

nahmen zur Deckung von Fehlbeträgen in der frei-
willigen Versicherung und in der Rückdeckungsver-
sicherung,« angefügt.

b)   In Buchstabe o werden nach dem Wort »Fehlbeträ-
gen« die Worte »in der Pflichtversicherung« einge-
fügt.

5. § 6 wird wie folgt geändert:

a)   In Abs. 4 Satz 1werden nach dem Wort »Fehlbeträ-
gen« die Worte »in der Pflichtversicherung« einge-
fügt.

b)   In Absatz 5 wird die Angabe »der freiwilligen Ver-
sicherung (§ 23)« durch die Angabe »über die Ver-
wendung von Überschüssen und über Maßnahmen
zur Deckung von Fehlbeträgen in der freiwilligen
Versicherung (§ 23)« ersetzt.

c)   Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe »und beschließt über
die Verwendung von Überschüssen sowie über
Maßnahmen zur Deckung von Fehlbeträgen in
der Rückdeckungsversicherung (§ 24)« ange-
fügt.

bb) In Satz  2 werden die Worte »Er beschließt«
durch die Worte »Des Weiteren beschließt er«
ersetzt. Die Angabe »Satz 2« wird durch die An-
gabe »Satz 4« ersetzt.

d)   Folgender Absatz 8 wird neu eingefügt:

»(8) Die Beschlüsse des Vorstands nach Abs. 5 und
Abs. 7 Satz 1 bedürfen der Genehmigung der
Versicherungsaufsicht (§ 9).«

     Die bisherigen Absätze 8 bis 10 werden zu Absät-
zen 9 bis 11.

6. § 10 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a)   In Satz  3 wird nach dem Wort »freiwilligen« das
Wort »arbeitnehmerfinanzierten« und nach dem
Wort »Beitragsleistungen« die Angabe », Eigenbe-
teiligungen der/des Pflichtversicherten« eingefügt. 

b)   Folgender Satz 5 wird angefügt:

»5Der nach Erfüllung der Verbindlichkeiten ver-
bleibende Vermögensüberschuss fällt in entspre-
chend § 12 a zu ermittelnden Anteilen an die Ge-
währleistungsträger mit der Auflage, ihn für Zwecke
der Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Mit-
arbeiter zu verwenden.«

7. § 15 wird wie folgt geändert:

a)   Folgender Absatz 2 wird neu eingefügt:

»(2) 1Ein Ausgleichsbetrag ist auch zu entrichten,
wenn ein Beteiligter keine versicherungspflichtigen
Mitarbeiter mehr beschäftigt, eine Kündigung der
Beteiligung aber im Hinblick auf bestehende freiwil-
lige Versicherungen unterbleibt. 2Die Erhebung des
Ausgleichsbetrags ist mit einer Frist von sechs Mo-
naten zum Schluss eines Kalenderjahres anzukündi-
gen.«

b)   Der bisherige Absatz  2 wird zu Absatz  3, und in
Satz  1 wird das Wort »Entscheidung« durch das
Wort »Rechnung« ersetzt.
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8. § 16 wird wie folgt geändert:

a)   Im bisherigen Absatz 1 wird die Angabe », c) die
Rückdeckungsversicherung (§ 24)« angefügt.

b)   Absatz 2 wird gestrichen.

9. In § 17 werden die Sätze 1 und 2 unter einem neuen Ab-
satz 1 zusammengefasst, und es wird folgender Absatz
2 neu eingefügt:

»(2) 1Versicherungsnehmer der Pflichtversiche-
rung ist der Beteiligte. 2Bezugsberechtigte der
Pflichtversicherung und der beitragsfreien Pflicht-
versicherung sind die/der Versicherte und deren/
dessen Hinterbliebene.«

10. Vor § 24 wird die Überschrift »3. Die Rückdeckungs-
versicherung« neu eingefügt.

11. § 24 wird wie folgt neu eingefügt:

»§ 24

Rückdeckungsversicherung

(1) Die Durchführung der Rückdeckungsversiche-
rung wird in den für den jeweiligen Vertrag geltenden
Allgemeinen Versicherungsbedingungen geregelt.

(2) § 23 Abs. 2 gilt entsprechend.«

12. Vor § 27 wird die bisherige Überschrift »3. Überlei-
tung« in »4. Überleitung (Pflicht- und freiwillige Ver-
sicherung)« abgeändert.

13. § 32 wird wie folgt geändert:

a)   In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe »§ 61 Buchst. a«
durch die Angabe »§ 61 Abs. 1 Buchst. a« ersetzt.

b)   Folgender Absatz 4 wird neu angefügt:

»(4) 1Soweit die Betriebsrente auf Eigenbeteili-
gungen oder auf Altersvorsorgezulagen nach § 34 a
aus Eigenbeteiligungen beruht, wird auf die Warte-
zeit jeder Kalendermonat vom Beginn des Beschäfti-
gungsverhältnisses, für das eine Eigenbeteiligung
entrichtet worden ist, bis zum Beginn der Betriebs-
rente angerechnet. 2Eine anteilige Gewährung von
Zurechnungszeiten gemäß § 35 Abs. 2 erfolgt nicht.
3Bei Eintritt des Versicherungsfalls der Altersrente
ist für die anteilige Betriebsrente nach Satz 1 keine
Wartezeit erforderlich. 4Soweit über § 61 Abs. 2 hi-
nausgehende Eigenbeteiligungen geleistet werden,
hat der Beteiligte die übersteigenden Leistungen
nach den Sätzen 1 und 3 der Kasse zu erstatten.«

14. In § 34 Abs. 1 Satz 1 wird folgender Buchstabe b neu
eingefügt:

»b) für Altersvorsorgezulagen im Sinne des Abschnitts
XI EStG (§ 34 a),«

     Die bisherigen Buchstaben  b,  c werden zu Buchsta-
ben c, d.

15. Folgender § 34 a wird neu eingefügt:

»§ 34 a

Sonderregelung zur Berücksichtigung von 
Altersvorsorgezulagen in der Pflichtversicherung

(1) Altersvorsorgezulagen nach Abschnitt XI EStG,
die für individuell versteuerte Beiträge der Pflichtversi-
cherten für Veranlagungszeiträume ab 2011 gewährt
werden, werden dem Abrechnungsverband P zugeführt.

(2) Die Anzahl der Versorgungspunkte für die im je-
weiligen Kalenderjahr ausgezahlte Altersvorsorgezula-

ge ergibt sich, indem die Altersvorsorgezulage durch
den Regelbeitrag von 480 Euro geteilt, mit dem Faktor
0,75 und dem in § 34 Abs. 3 festgelegten Altersfaktor
multipliziert wird; dabei gilt als Alter die Differenz zwi-
schen dem jeweiligen Kalenderjahr und dem Geburts-
jahr.

(3) 1Wird eine staatliche Förderung von der Zentra-
len Zulagestelle für Altersvermögen zurückgefordert,
vermindert der Rückzahlungsbetrag das zur Verfügung
stehende Kapital. 2Vor dem Rentenbezug reduzieren sich
die Versorgungspunkte entsprechend. 3Während des
Versorgungsrentenbezugs reduziert sich die Betriebs-
rente entsprechend. 4Die Kasse kann von der Reduzie-
rung absehen, soweit die/der Versicherte den Rückfor-
derungsbetrag durch eine einmalige Sonderzahlung
ausgleicht.«

16. § 41 Absatz 4 wird gestrichen, die bisherigen Absätze
5, 6 werden zu den Absätzen 4, 5.

17. § 44 wird wie folgt neu eingefügt:

»§ 44

Eheversorgungsausgleich

(1) Zum Ausgleich der nach dieser Satzung erworbe-
nen Anrechte findet die interne Teilung nach dem Ver-
sorgungsausgleichsgesetz sowie den nachstehenden Re-
gelungen statt.

(2) 1Der Ausgleichswert wird in Form von Versor-
gungspunkten ausgewiesen. 2Die Höhe des Ausgleichs-
wertes wird ermittelt, indem der hälftige Ehezeitanteil
der ausgleichspflichtigen Person anhand ihrer versiche-
rungsmathematischen Barwertfaktoren in einen Kapi-
talwert umgerechnet und nach Abzug der hälftigen Tei-
lungskosten anhand der versicherungsmathematischen
Barwertfaktoren der ausgleichsberechtigten Person in
Versorgungspunkte umgerechnet wird. 3Ist für die aus-
gleichspflichtige Person ein ausgleichsreifer Rentenan-
spruch zu berücksichtigen, sind für beide Personen die
Rentenbarwertfaktoren zugrunde zu legen; ansonsten
die Anwartschaftsbarwertfaktoren.

(3) 1Wird vom Familiengericht für die ausgleichsbe-
rechtigte Person ein Anrecht übertragen, erwirbt die
ausgleichsberechtigte Person bezogen auf das Ende der
Ehezeit ein von einer eigenen Pflicht- oder freiwilligen
Versicherung unabhängiges Anrecht in der freiwilligen
Versicherung nach Maßgabe der jeweils geltenden All-
gemeinen Versicherungsbedingungen und gilt als bei-
tragsfrei versichert. 2Die ausgleichsberechtigte Person
kann innerhalb der gesetzlichen Ausschlussfrist von drei
Monaten die Fortführung der Versicherung mit eigenen
Beiträgen gemäß den Vorschriften der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen beantragen. 3Der Versicherungs -
fall der ausgleichsberechtigten Person tritt auf Antrag
ein. 4Der Antrag kann frühestens mit Wirksamkeit des
Versorgungsausgleichs gestellt werden. 5§ 30 VersAusglG
bleibt unberührt.

(4) 1Ist eine Anwartschaft der ausgleichspflichtigen
Person auszugleichen, wird diese zum Ende der Ehezeit
um die Versorgungspunkte gekürzt, die sich durch Um-
rechnung des Ausgleichswerts anhand der versiche-
rungsmathematischen Barwertfaktoren der ausgleichs-
berechtigten Person in einen Kapitalwert und unter Be-
rücksichtigung der Teilungskosten anhand der versi-
cherungsmathematischen Barwertfaktoren der aus-
gleichspflichtigen Person ergeben. 2Bestand zum Ende
der Ehezeit ein nicht ausgleichsreifer Rentenanspruch,
gilt bezüglich der zu kürzenden Betriebsrente der Versi-
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cherungsfall zum Ersten des Monats nach dem Ende der
Ehezeit als eingetreten; dabei wird der Abschlagsfaktor
nach § 33 Abs. 3 gesondert festgestellt. 3Ist ein Anspruch
der ausgleichspflichtigen Person auszugleichen, wird
dieser zum Ende der Ehezeit um den Rentenbetrag ge-
kürzt, der sich entsprechend Satz 1 ergibt. 4Absatz 2 Satz
3 ist anzuwenden. 5Ist der Versorgungsausgleich nach
Beginn der Rente der ausgleichspflichtigen Person
wirksam geworden, wird die Betriebsrente von dem Ka-
lendermonat an vermindert, zu dessen Beginn der Ver-
sorgungsausgleich wirksam ist. 6§ 30 VersAusglG bleibt
unberührt.

(5) 1Soweit der Versorgungsausgleich nach dem ana-
logen Quasisplitting durchgeführt wurde, werden die
Renten in analoger Anwendung des § 57 BeamtVG mit
der Maßgabe gekürzt, dass ein dynamisierter Begrün-
dungsbetrag aus einem nicht volldynamischen Anrecht
in einen statischen bzw. teildynamischen Kürzungsbe-
trag mit den vom Familiengericht verwendeten Fakto-
ren umgerechnet wird. 2Bei einer Abfindung errechnet
sich der Abfindungsbetrag aus dem unter Berücksichti-
gung des durchgeführten Versorgungsausgleichs ge-
kürzten Betrag der Betriebsrente. 3Dies gilt auch dann,
wenn die Betriebsrente vor der Abfindung noch unge-
kürzt zu zahlen war.«

18. In § 53 Absatz 2werden in Buchstabe a die Worte »ein-
schließlich der Altersvorsorgezulagen« angefügt und
wird folgender Buchstabe c eingefügt:

»c) in der Rückdeckungsversicherung durch Beiträge«.

19. § 55 wird wie folgt neu gefasst:

»§ 55

Getrennte Verwaltung

(1) 1Die Kasse führt drei getrennte Abrechnungsver-
bände, und zwar

a)   für Anwartschaften und Ansprüche, die auf Versi-
cherungszeiten in der Pflichtversicherung nach dem
31. Dezember 2001 beruhen (Abrechnungsverband P),

b)   für Anwartschaften und Ansprüche, die auf nach
dem 31. Dezember 2001 entstandenen freiwilligen
Versicherungen und Rückdeckungsversicherungen
beruhen (Abrechnungsverband F), und

c)   für Anwartschaften und Ansprüche, die auf Versi-
cherungszeiten in der Pflichtversicherung bis zum
31. Dezember 2001 beruhen (Abrechnungsverband S).

     2Für die Pflichtversicherung (Abrechnungsverband S
und P) und den Abrechnungsverband F werden jeweils
getrennte versicherungstechnische Bilanzen erstellt.
3Diese sind vom Verantwortlichen Aktuar (§ 7) zu testie-
ren.

(2) 1Für jeden Abrechnungsverband werden Erträge
und Aufwendungen gesondert dargestellt. 2Die Kapital-
anlagen können jeweils innerhalb der Pflichtversiche-
rung sowie innerhalb der freiwilligen Versicherung und
der Rückdeckungsversicherung (Abrechungsverband F)
gemeinsam verwaltet werden. 3Die Überschüsse werden
für jeden Abrechnungsverband unter der Maßgabe des
§ 57 Satz 1 gesondert ermittelt.«

20. In § 57 Satz 1 werden die Wörter »für jeden Abrech-
nungsverband« gestrichen und nach dem Wort »Verlust -
rücklage« die Wörter »für die Pflichtversicherung sowie
eine weitere Verlustrücklage für die freiwillige Versi-
cherung und die Rückdeckungsversicherung« einge-
fügt.

21. § 59 wird wie folgt geändert:

a)   In Absatz 1 wird das Wort »künftige« gestrichen.

b)   In Absatz 2 werden nach dem Wort »Versicherung«
die Worte »und in der Rückdeckungsversicherung,
die durch Inanspruchnahme der Verlustrücklage
und die Rückstellung für Leistungsverbesserung
nicht gedeckt werden können« eingefügt.

c)   In Absatz 3 wird die Angabe »den Absätzen 1 und
2« durch die Angabe »Absatz 1« ersetzt und folgen-
der Satz 2 angefügt:

»2Die Maßnahmen nach Absatz 2 werden vom
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats be-
schlossen.«

22. § 61 wird wie folgt neu gefasst:

a) Satz 1 wird zu Absatz 1.

b) Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

»(2) 1Der Pflichtbeitrag nach Absatz 1 Buchstabe a
kann durch den Beteiligten auf der Grundlage einer
arbeitsrechtlichen Regelung bis zur Hälfte als Ei -
gen beteiligung der/des Pflichtversicherten an die
Kasse geleistet werden. 2Für Eigenbeteiligungen
nach Satz 1 gilt § 32 Abs. 4.«

23. § 62 wird wie folgt geändert:

a)   In Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort »Beitritts-
gebiet« die Angabe »(Tarifgebiet Ost)« eingefügt.

b)   Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort »dass« das Wort
»für« gestrichen und die Angabe »bis zu einer
Mindesthöhe von 2 v. H. von der nach § 34
Abs. 2 zugesagten Leistung abgewichen« durch
die Angabe », bis zur Hälfte der sich aus § 62 
Abs. 1 i. V. m. § 34 Abs. 2 ergebenden Leistung
abgesenkt« ersetzt.

bb)Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3.

cc) Der bisherige Satz 3 wird zu Satz 2, und es wird
die Angabe »,beträgt aber mindestens die Hälfte
des Pflichtbeitrags nach § 62 Abs. 1« angefügt.

24. § 63 wird wie folgt neu gefasst:

»§ 63

Sanierungsgeld

(1) Die Kasse kann ein Sanierungsgeld zur Deckung
eines Fehlbetrages im Abrechnungsverband S erheben
(§ 3 a Abs. 1 Buchst. e).

(2) 1Bemessungsgrundlage für das pauschal durch
die Beteiligten zu entrichtende Sanierungsgeld ist die
Summe aus den dem Abrechnungsverband S zuzuord-
nenden Jahresanwartschaften auf Regelaltersrente und
den Jahresrenten. 2Das Sanierungsgeld beträgt

     für das Jahr 2011 das 0,1-fache der Bemes-
sungsgrundlage des Geschäftsjahres 2009

     ab dem Jahr 2012 pro Jahr das 0,18-fache der
Bemessungsgrundlage des jeweiligen vorletzten
Geschäftsjahres, mindestens jedoch der Bemes-
sungsgrundlage des Geschäftsjahres 2010.

3Jährlich ist zu prüfen, ob und in welcher Höhe ein Sa-
nierungsgeld weiter zu zahlen ist.

(3) 1Das Sanierungsgeld wird den Beteiligten in den
Tarifgebieten West und Ost im Verhältnis der De-
ckungsrückstellung ihres Tarifgebietes zur gesamten
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Deckungsrückstellung beider Tarifgebiete zugeordnet,
wobei jeweils auf die Deckungsrückstellung des nach
Absatz 2 maßgebenden Geschäftsjahres abzustellen ist.
2Der auf den einzelnen Beteiligten entfallende Anteil des
Sanierungsgeldes entspricht dem Verhältnis der Summe
der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte seiner Pflicht -
versicherten im Abrechnungsverband S zur Gesamtsum-
me der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte aller
Pflichtversicherten seines Tarifgebiets im Abrechnungs-
verband S, bezogen jeweils auf das nach Absatz 2 maß-
gebende Geschäftsjahr.

(4) 1Das Sanierungsgeld wird von der Kasse nach Ab-
schluss der Jahresabrechung des nach Absatz 2 maßge-
benden Geschäftsjahres für das nachfolgende Kalender-
jahr erhoben und ist in 12 gleichen monatlichen Raten
zu zahlen. 2Nach Rechnungsstellung der Kasse wird die
erste Zahlung im Januar des Jahres fällig, für das das
Sanierungsgeld erhoben wird, und ist bis zum Ende die-
ses Monats an die Kasse zu zahlen; die weiteren Zahlun-
gen sind bis zum Ende des jeweiligen Folgemonats an
die Kasse zu zahlen. 3§ 65 Satz 3 gilt entsprechend.

(5)Das Sanierungsgeld für das Jahr 2009 wird im
Jahr 2010 gemäß § 63 in der am 31. Dezember 2009
maßgebenden Fassung der Satzung erhoben.«

25. Vor §  67 werden in der Überschrift »Abschnitt III:
Freiwillige Versicherung« die Worte »und Rückde-
ckungsversicherung« angefügt.

26. In § 67 wird folgender Satz 2 angefügt:

»2Schuldner der Beiträge der Rückdeckungsversiche-
rung ist die Unterstützungskasse.«

27. § 68 wird wie folgt geändert:

a)   In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort »Versiche-
rung« die Worte »und die Rückdeckungsversiche-
rung« eingefügt und die Angabe »59 Abs. 1« durch
die Angabe »59 Abs. 2« ersetzt.

b)   In Absatz 3 werden die Worte »Verwaltungsrat auf
gemeinsamen Vorschlag von Vorstand und Auf-
sichtsrat« durch die Worte »Vorstand mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats« ersetzt.

28. § 76 Satz 2 wird wie folgt geändert:

»2Die sich aus dem übersteigenden zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelt ergebenden Versorgungspunk-
te sind mit dem Verhältnis von der Summe aus dem je-
weils geltenden Pflichtbeitrag nach § 62 Abs. 1 und dem
zusätzlichen Pflichtbeitrag nach Satz 1 zu dem jeweils
geltenden Pflichtbeitrag nach § 62 Abs. 1 zu multiplizie-
ren.«

§ 2

In-Kraft-Treten
1Die Satzungsänderung tritt zum 1. Januar 2010 in Kraft.

2Abweichend von Satz 1 treten die Änderungen in 

a)   § 32 Abs. 4, § 34, § 34 a, § 61, § 62 sowie § 76 am 1. Ja-
nuar 2011

b)   § 41, § 44 am 1. September 2009

in Kraft.

§ 3

Vorbehaltsregelung
1Die Änderungen der §§ 1 Abs. 2, 4 a Abs. 2 Satz 2

Buchst. m (»und in der Rückdeckungsversicherung«), 6
Abs. 7 Satz 1, 16 Abs. 1, 24, 53 Abs. 2 Buchst. c, 55 Abs. 1,

57 Satz 1 (»und die Rückdeckungsversicherung«), 59 Abs. 2
(»und in der Rückdeckungsversicherung«), 67 und 68 Abs.
1 Satz 1 (»und die Rückdeckungsversicherung«) werden un-
ter dem Vorbehalt beschlossen, dass durch diese Regelun-
gen und deren Umsetzung die Steuerfreiheit der KZVK
Darmstadt (insbesondere Körperschaft-, Kapitalertrag-, Ge-
werbe- und Umsatzsteuer) in dem zum Zeitpunkt des Be-
schlusses über die Satzungsänderung bestehenden Umfang
unberührt bleibt. 2Dies soll im Wege einer verbindlichen
Auskunft gemäß § 89 Abs. 2 AO geklärt werden. 3Soweit
das zuständige Finanzamt zur Erhaltung der Steuerfreiheit
Änderungen redaktioneller Art verlangt, wird der Vorstand
ermächtigt, diese vorzunehmen. 4Der Vorbehalt entfällt,
wenn durch Beschluss des Aufsichtsrats festgestellt wird,
dass die Voraussetzungen nach Satz 1 erfüllt sind.

D a r m s t a d t ,  3. März 2010

Kirchliche Zusatzversorgungskasse Darmstadt
– Anstalt des öffentlichen Rechts –

Der Vorstand

S c h u l z e  S c h w i e n h o r s t F u h r m a n n

(Vorsitzender)

Nr. 46*     Satzung  der  Evangelischen  Jerusalem-Stif-
tung.

Vom 28. Januar 2010.

Nach Beschluss des Kuratoriums der Evangelischen Jeru-
salem-Stiftung vom 30. November 2009 hat der Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland auf seiner Sitzung am
28. Januar 2010 die nachfolgende Satzung der Evangeli-
schen Jerusalem-Stiftung genehmigt und wird nachstehend
veröffentlicht. 

H a n n o v e r ,  den 10. März 2010 

Evangelische Kirche in Deutschland
– Kirchenamt –

Dr.  B a r t h

Präsident

Satzung der Evangelischen Jerusalem-Stiftung

Die Evangelische Jerusalem-Stiftung ist als kirchliche
Stiftung aus Fonds öffentlich verwalteter Mittel zur Schaf-
fung, Erhaltung und Unterstützung kirchlicher Einrichtun-
gen in Jerusalem vom König von Preußen durch Statut vom
22. Juni 1889 in Berlin errichtet worden. Um die Rechtsver-
hältnisse der Stiftung entsprechend Artikel 137 Absatz 3 der
Reichsverfassung von 1919 zu ordnen, wurde das Statut ge-
ändert und durch die Satzung vom 9. Juni 1921 ersetzt. Zur
Anpassung der Satzung an die Grundordnung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland vom 13. Juli 1948 (ABl. der
EKD 1948 Nr. 80) hat das Kuratorium die folgende Fassung
beschlossen:

§ 1

Rechtsform, Staatsaufsicht, Sitz

(1) Die Evangelische Jerusalem-Stiftung ist eine kirchli-
che Stiftung öffentlichen Rechts.

(2) Die Evangelische Jerusalem-Stiftung steht unter der
kirchlichen Aufsicht des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland.
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(3) Die Staatsaufsicht richtet sich nach Art und Umfang
nach Artikel 3 in Verbindung mit Artikel 2 des Vertrages
des Freistaates Preußen mit den evangelischen Landeskir-
chen vom 11. Mai 1931 (Pr. GS. S. 107, Allg. KBl. S. 194).

(4) Sitz der Stiftung ist Berlin.

§ 2

Zweck der Stiftung

Zweck der Stiftung ist die Schaffung und Erhaltung
kirchlicher Einrichtungen in Jerusalem sowie die Förderung
der mit der Evangelischen Kirche in Deutschland verbunde-
nen Gemeinde in Jerusalem. Das Verhältnis zwischen der
Stiftung und der Gemeinde regelt im Einzelnen eine beson-
dere Vereinbarung. Bis zu ihrem Abschluss bleibt das beste-
hende Recht in Geltung.

§ 3

Kuratorium

(1) Die Stiftung wird durch ein Kuratorium geleitet. Ihm
gehören an:

a)   Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) als Vorsit-
zender bzw. Vorsitzende des Kuratoriums. Der Rat kann
aus seiner Mitte einen ständigen persönlichen Vertreter
bzw. eine ständige persönliche Vertreterin (im Folgen-
den: Vertretung) bestimmen, der bzw. die den Vorsit-
zenden bzw. die Vorsitzende des Rates der EKD im Ku-
ratorium vertritt. 

b)   Der Leiter bzw. die Leiterin der Hauptabteilung Ökume-
ne und Auslandsarbeit des Kirchenamtes der EKD. Sind
der bzw. die Vorsitzende des Rates der EKD bzw. seine
oder ihre Vertretung verhindert, führt der Leiter bzw. die
Leiterin der Hauptabteilung Ökumene und Auslandsar-
beit den Vorsitz im Kuratorium.

c)   Mindestens fünf, höchstens jedoch sieben, vom Rat der
EKD auf Vorschlag des Kuratoriums für eine Amtszeit
von sechs Jahren ernannte Mitglieder. Scheidet ein Mit-
glied des Mindestbestandes des Kuratoriums aus, so hat
der Rat der EKD alsbald auf Vorschlag des Kuratoriums
für die Berufung eines neuen Mitgliedes für die verblei-
bende Amtszeit des bisherigen Mitgliedes zu sorgen.

d)   Ein Mitglied des Vereins »Studium in Israel e. V.« mit
Stimmberechtigung nur zu »Studium in Israel e. V.« be-
treffende Fragen. Das Mitglied wird von »Studium in Is-
rael« vorgeschlagen und vom Rat der EKD für sechs
Jahre berufen. Die Regelungen zur Amtszeit nach Buch-
stabe c) Satz 2 gelten entsprechend.

(2) Der bzw. die Vorsitzende vertritt gemeinsam mit ei-
nem weiteren Mitglied des Kuratoriums die Stiftung ge-
richtlich und außergerichtlich. Der Nachweis der Vertre-
tungsbefugnis wird durch eine Bescheinigung vom Kirchen-
amt der EKD erbracht.

(3) Die Geschäftsführung obliegt dem Kirchenamt der
EKD.

§ 4

Aufgaben des Kuratoriums

(1) Das Kuratorium trifft alle zur Ausführung des Stif-
tungszwecks erforderlichen Maßnahmen. Grundlage der
Vermögensverwaltung und Rechnungsführung ist der vom
Kuratorium festgestellte und vom Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland genehmigte Haushaltsplan. Die Jah-
resrechnung wird vom Oberrechnungsamt der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland geprüft und vom Kuratorium
abgenommen.

(2) Das Kuratorium tritt mindestens einmal jährlich zu-
sammen. Es hat dem Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland jederzeit über alle Angelegenheiten der Stif-
tung auf Ersuchen Auskunft zu geben.

§ 5

Geschäftsordnung

Zur näheren Regelung seiner Geschäfte gibt sich das Ku-
ratorium eine Geschäftsordnung. Diese bedarf der Geneh-
migung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland.
In der Geschäftsordnung wird auch bestimmt, welche Be-
schlüsse des Kuratoriums erst mit der Genehmigung des Ra-
tes der Evangelischen Kirche in Deutschland wirksam wer-
den.

§ 6

Satzungsänderung

Eine Satzungsänderung kann das Kuratorium nur mit ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder beschlie-
ßen. Der Beschluss bedarf der Genehmigung des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland.

§ 7

Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach Veröffentlichung im
Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland in
Kraft. Sie ersetzt die Satzung in der Fassung vom 13. De-
zember 1968.

(2) Die neuen Bestimmungen zur Zusammensetzung des
Kuratoriums nach § 3 Abs. 1 Buchstabe c) und d) gelten
erstmals für die Ernennung zum 1. Januar 2011. Bis zu die-
sem Zeitpunkt verlängert sich die Amtszeit der bisher nach
§ 3 Abs. 1 Buchstabe c) und d) ernannten Kuratoriumsmit-
glieder.

H a n n o v e r ,  1. Dezember 2009

Kuratorium der Evangelischen Jerusalem-Stiftung

Vorsitzender

Landesbischof Dr. Johannes  F r i e d r i c h

H a n n o v e r ,  2. September 2009

Die vorstehende Neufassung der Satzung wird hiermit
genehmigt (GeschZ: BKRW 2).

Der Regierende Bürgermeister von Berlin
Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten

stellvertretender Beauftragter für Kirchen,
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Dr.  K r o e g e l

Nr. 47*     Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) 03/10. 

     Vom 20. Januar 2010. 

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelischen
Kirche in Deutschland-Ost beschließt gemäß § 2 Abs. 2 Ar-
beitsrechtsregelungsgesetzes EKD-Ost (ARRG.EKD-Ost)
vom 5. November 2008 (ABl. EKD 2008 S. 367) folgende
Arbeitsrechtsregelung:
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Kirchliche Arbeitsvertragsordnung der Evangelischen
Kirche in Deutschland Ost 

(KAVO EKD-Ost) 

Abschnitt I

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Arbeitsvertragsordnung gilt für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter – nachfolgend Beschäftigte genannt –,
die im Bereich, für den das Arbeitsrechtsregelungsgesetz
der Evangelischen Kirche in Deutschland-Ost (ABl. EKD
1992 Seite 20) Anwendung findet, in einem privatrechtli-
chen Arbeitsverhältnis (Geltungsbereich) stehen und deren
Tätigkeit der Deutschen Rentenversicherung unterliegt.

(2) Diese Arbeitsrechtsregelung gilt nicht für 

a)   Beschäftigte, die einer Dienststellenleitung im Sinne
von § 4 MVG EKD angehören, wenn ihre Arbeitsbedin-
gungen einzelvertraglich vereinbart sind,

b)   Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Ent-
geltgruppe 15 hinausgehendes regelmäßiges Entgelt er-
halten,

c)   Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Gesund-
heits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege,
 sowie Volontärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/
Praktikanten,

d)   Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den
§§ 217 ff. SGB III gewährt werden,

e)   Beschäftigte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III
verrichten,

f)   Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer,

g)   geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2
SGB IV,

h)   Beschäftigte, deren Leistungsfähigkeit infolge einer
kör perlichen, geistigen oder seelischen Behinderung be-
einträchtigt ist und deren Rehabilitation, Erziehung oder
Resozialisierung durch Beschäftigungs- und Arbeitsthe-
rapiemaßnahmen angestrebt wird,

i)    Pfarrerinnen/Pfarrer, Pfarrerinnen oder Pfarrer im Ent-
sendungsdienst, Pfarvikarinnen/Pfarrvikare, Predigerin-
nen/Prediger, Gemeindemissionarinnen/Gemeindemis-
sionare und Vikarinnen und Vikare, die im privatrecht -
lichen Arbeitsverhältnis beschäftigt werden,

j)    Lehrkräfte, Lehrbeauftragte und wissenschaftliche Hilfs -
kräfte an Hochschulen und Fachhochschulen.

§ 2

Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit

(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen;
die/der Beschäftigte erhält eine Ausfertigung.

(2) Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Dienst -
geber dürfen nur begründet werden, wenn die jeweils über-
tragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren Sachzu-
sammenhang stehen. Andernfalls gelten sie als ein Arbeits-
verhältnis.

(3) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich
vereinbart werden. Sie können gesondert gekündigt werden,
soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 

(4) Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als
Probezeit, soweit nicht eine kürzere Zeit vereinbart ist. Bei

Übernahme von Auszubildenden im unmittelbaren An-
schluss an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhält-
nis entfällt die Probezeit.

§ 3

Allgemeine Arbeitsbedingungen

(1) Der kirchliche Dienst ist durch den Auftrag der Ver-
kündigung des Evangeliums in Wort und Tat bestimmt.
Nach ihren Gaben, Aufgaben und Verantwortungsbereichen
tragen die kirchlichen Beschäftigten zur Erfüllung dieses
Auftrages bei. Ihr gesamtes Verhalten im Dienst und außer-
halb des Dienstes muss der Verantwortung entsprechen, die
sie als Mitarbeiter im Dienst der Kirche übernommen ha-
ben. Eine Beschäftigung nach dieser Ordnung setzt grund-
sätzlich die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche voraus.
Ausnahmen können unter Beachtung der Richtlinie des Ra-
tes der Evangelischen Kirche in Deutschland über die An-
forderungen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit in
der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Diakoni-
schen Werkes der EKD und des gliedkirchlichen Rechts zu-
gelassen werden.

(2) Die/der Beschäftigte ist verpflichtet, den dienstlichen
Anordnungen nachzukommen. Beim Vollzug einer dienst -
lichen Anordnung trifft die Verantwortung denjenigen, der
die Anordnung gegeben hat. Die/der Beschäftigte hat An-
ordnungen, deren Ausführung – ihm erkennbar – den Straf-
gesetzen zuwiderlaufen würde, nicht zu befolgen.

(3) Umfang und Art der Dienstpflichten der kirchlichen
Beschäftigten ergeben sich im Übrigen außer aus dem Ar-
beitsvertrag, aus den kirchlichen Gesetzen, Ordnungen und
sonstigen Bestimmungen.

(4) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren
Geheimhaltung durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen
oder vom Dienstgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit zu
wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses hinaus.

(5) Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen,
Geschenke, Provisionen oder sonstige Vergünstigungen in
Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. Ausnahmen sind
nur mit Zustimmung des Dienstgebers möglich. Werden den
Beschäftigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben
sie dies dem Dienstgeber unverzüglich anzuzeigen.

(6) Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäf -
tigten ihrem Dienstgeber rechtzeitig vorher schriftlich anzu-
zeigen. Der Dienstgeber kann die Nebentätigkeit untersagen
oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Er-
füllung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten
oder berechtigte Interessen des Dienstgebers zu beeinträch-
tigen. 

(7) Der Dienstgeber ist bei begründeter Veranlassung be-
rechtigt, die/den Beschäftigte/n zu verpflichten, durch ärzt-
liche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie/er zur Leistung
der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage ist.
Bei der beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es
sich um eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt bzw. eine
Amtsärztin/einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Partei-
en nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt
haben. Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Dienstgeber.

(8) Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre
vollständigen Personalakten. Sie können das Recht auf Ein-
sicht auch durch eine/n hierzu schriftlich Bevollmächtigte/n
ausüben lassen. Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren
Personalakten erhalten.

(9) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die
beamtenrechtlichen Bestimmungen der jeweiligen Gliedkir-
che entsprechende Anwendung.
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§ 4

Versetzung, Abordnung, Zuweisung

(1) Beschäftigte können aus dienstlichen oder betriebli-
chen Gründen versetzt oder abgeordnet werden. Sollen Be-
schäftigte an eine Dienststelle oder einen Betrieb außerhalb
des bisherigen Dienstortes versetzt oder voraussichtlich län-
ger als drei Monate abgeordnet werden, so sind sie vorher zu
hören.

Anmerkung zu § 4 Absatz 1:

1. Abordnung ist die vom Dienstgeber veranlasste vorüber-
gehende Beschäftigung bei einer anderen Dienststelle
oder einem anderen Betrieb desselben oder eines ande-
ren Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Ar-
beitsverhältnisses.

2. Versetzung ist die vom Dienstgeber veranlasste, auf
 Dauer bestimmte Beschäftigung bei einer anderen
Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben Ar-
beitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeits-
verhältnisses.

(2) Beschäftigten kann im dienstlichen oder betrieblichen
Interesse mit ihrer Zustimmung vorübergehend eine min-
destens gleich vergütete Tätigkeit bei einem anderen kirch-
lichen oder diakonischen Dienstgeber zugewiesen werden.
Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verweigert
werden. Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unbe-
rührt. Bezüge aus der Verwendung nach Satz 1 werden auf
das Entgelt angerechnet.

Anmerkung zu § 4 Absatz 2:

Zuweisung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Ar -
beitsverhältnisses – die vorübergehende Beschäftigung bei
einem Dritten im In- und Ausland, bei dem die KAVO
EKD-Ost nicht zur Anwendung kommt. 

(3) Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten
verlagert, ist auf Verlangen des Dienstgebers bei weiter
 bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsvertraglich ge-
schuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Per-
sonalgestellung). § 613a BGB sowie gesetzliche Kündi-
gungsrechte bleiben unberührt.

Anmerkung zu § 4 Absatz 3:

Personalgestellung ist – unter Fortsetzung des bestehenden
Arbeitsverhältnisses – die auf Dauer angelegte Beschäfti-
gung bei einem Dritten. Die Modalitäten der Personalgestel-
lung werden zwischen dem Dienstgeber und dem Dritten
vertraglich geregelt.

§ 5

Qualifizierung

(1) Beschäftigte sind verpflichtet, ihre Kenntnisse und
Fähigkeiten durch berufliche Fortbildung aufrechtzuerhal-
ten und weiterzuentwickeln. Der Dienstgeber ist verpflich-
tet, hierfür entsprechende Voraussetzungen zu schaffen.

(2) Näheres regelt die jeweils geltende Fortbildungsord-
nung.

Abschnitt II

Arbeitszeit

§ 6

Regelmäßige Arbeitszeit

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich
der Pausen für Beschäftigte durchschnittlich 40 Stunden
wöchentlich. Die Arbeitswoche beginnt am Montag um
0.00 Uhr und endet am Sonntag um 24.00 Uhr.

(2) Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmä -
ßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von bis 
zu einem Jahr zugrunde zu legen. Abweichend von Satz 1
kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder
Schichtarbeit zu leisten haben, ein längerer Zeitraum zu-
grunde gelegt werden.

(3) Soweit es die betrieblichen oder dienstlichen Verhält-
nisse zulassen, wird die/der Beschäftigte am 24. Dezember
und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Entgelts nach
§ 21 von der Arbeit freigestellt. Kann die Freistellung nach
Satz 1 aus dringenden betrieblichen oder dienstlichen Grün-
den nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich in-
nerhalb von drei Monaten zu gewähren. Die regelmäßige
Arbeitszeit vermindert sich für jeden gesetzlichen Feiertag,
sowie für den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie
auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefal-
lenen Stunden. 

(4) Aus dringenden betrieblichen oder dienstlichen Grün-
den kann auf der Grundlage einer Dienstvereinbarung im
Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 ArbZG von den Vor-
schriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden.

(5) Die Beschäftigen sind im Rahmen begründeter be-
trieblicher oder dienstlicher Notwendigkeiten zur Leis-
tung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-,
Schichtarbeit sowie – bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund
arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung –
zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und
Mehrarbeit verpflichtet.

(6) In Verwaltungen und Betrieben, die in bestimmten
Zeiten des Jahres regelmäßig zu saisonbedingt erheblich
verstärkter Tätigkeit genötigt sind, kann für diese Zeiten die
regelmäßige Arbeitszeit bis zu 60 Stunden wöchentlich, je-
doch nicht über 10 Stunden täglich, verlängert werden, so-
fern die regelmäßige Arbeitszeit in den übrigen Zeiten des
Jahres entsprechend verkürzt wird (Jahreszeitenausgleich).

(7) Die Arbeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle, bei
wechselnden Arbeitsstellen an der jeweils vorgeschriebenen
Arbeitsstelle.

(8) In Verwaltungen oder Verwaltungsteilen bzw. Betrie-
ben oder Betriebsteilen, deren Aufgaben Sonntags-, Feier-
tags-, Wechselschicht-, Schicht- oder Nachtarbeit erfordern,
muss dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich entsprechend ge-
arbeitet werden. 

Bei Sonntags- und Feiertagsarbeit sollen jedoch im Monat
zwei Sonntage arbeitsfrei sein, wenn die dienstlichen oder
betrieblichen Verhältnisse es zulassen. Satz 2 gilt nicht 
für Beschäftigte im Verkündigungsdienst; für diese ist ein
Sonntag im Kalendervierteljahr arbeitsfrei zu lassen. Die
dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Arbeitszeit an einem
Sonntag ist durch eine entsprechende zusammenhängende
Freizeit an einem Werktag oder ausnahmsweise an einem
Wochenfeiertag der nächsten oder der übernächsten Woche
auszugleichen. Erfolgt der Ausgleich an einem Wochenfei-
ertag, wird für jede auszugleichende Arbeitsstunde der auf
eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts der Stu-
fe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe gezahlt.

Die dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Arbeitszeit an
einem Wochenfeiertag soll auf Antrag des Beschäftigten
durch eine entsprechende zusammenhängende Freizeit an
einem Werktag der laufenden oder der folgenden Woche
unter Fortzahlung des Entgelts und der in Monatsbeträgen
festgelegten Zulagen ausgeglichen werden, wenn die dienst-
lichen oder betrieblichen Verhältnisse es zulassen.
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(9) Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen In-
anspruchnahme am auswärtigen Geschäftsort als Arbeits-
zeit. Für jeden Tag einschließlich der Reisetage wird jedoch
mindestens die auf ihn entfallende regelmäßige, durch-
schnittliche oder dienstplanmäßige Arbeitszeit berücksich-
tigt, wenn diese bei Nichtberücksichtigung der Reisezeit
nicht erreicht würde. Überschreiten nicht anrechenbare Rei-
sezeiten insgesamt 15 Stunden im Monat, so werden auf
 Antrag 25 v. H. dieser überschreitenden Zeiten bei fester
Arbeitszeit als Freizeitausgleich gewährt und bei gleitender
Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften
auf die Arbeitszeit angerechnet. Der besonderen Situation
von Teilzeitbeschäftigten ist Rechnung zu tragen.

(10) Soweit Einrichtungen in privater Rechtsform oder
andere Dienstgeber nach eigenen Grundsätzen verfahren,
sind diese abweichend von Absatz 9 maßgebend.

§ 7

Sonderformen der Arbeit

(1) Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem
Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel der täglichen
Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen Be-
schäftigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Mo-
nats erneut zur Nachtschicht herangezogen werden. Wech-
selschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen
ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und
feiertags gearbeitet wird. Nachtschichten sind Arbeits-
schichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfas-
sen.

(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan,
der einen regelmäßigen Wechsel des Beginns der täglichen
Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnitten
von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer
Zeitspanne von mindestens 13 Stunden geleistet wird. 

(3) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf
Anordnung des Dienstgebers außerhalb der regelmäßigen
Arbeitszeit an einer vom Dienstgeber bestimmten Stelle
aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen.

(4) Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf An-
ordnung des Dienstgebers außerhalb der regelmäßigen Ar-
beitszeit an einer dem Dienstgeber anzuzeigenden Stelle
aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. Rufbereit-
schaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte
vom Dienstgeber mit einem Mobiltelefon oder einem ver-
gleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind.

(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr.

(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbe-
schäftigte über die vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit hi-
naus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von
Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) leisten.

(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Dienstge-
bers geleisteten Arbeitsstunden, die über die im Rahmen der
regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1
Satz 1) für die Woche dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich
festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum
Ende der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen werden.

(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstun-
den Überstunden, die

a)   bei einem Jahresarbeitszeitkonto nach § 10 außerhalb
der darin genannten maximal möglichen Plusstunden-
zahl überschreiten und

b)   angeordnet worden sind.

§ 8

Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

(1) Die/Der Beschäftigte erhält neben dem Entgelt für die
tatsächliche Arbeitsleistung Zeitzuschläge. Die Zeitzuschlä-
ge betragen – auch bei Teilzeitbeschäftigten – je Stunde

a)   für Überstunden

     in den Entgeltgruppen 1 bis 8 30 v. H.,

     in den Entgeltgruppen 9 bis 15 15 v. H.,

b)  für Nachtarbeit 20 v. H.,

c)  für Sonntagsarbeit 25 v. H.,

d)  bei Feiertagsarbeit

     – ohne Freizeitausgleich 135 v. H.,

     – mit Freizeitausgleich 35 v. H.,

e)  für Arbeit an Samstagen von
13 bis 22 Uhr , soweit diese nicht
im Rahmen der Wechselschicht 
oder Schichtarbeit anfällt 20 v. H.,

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenent-
gelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe. Beim Zu-
sammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchst. c
bis e wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. Auf
Wunsch der/des Beschäftigten können, soweit ein Arbeits-
zeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die betrieblichen/
dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu
zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen
Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt und aus-
geglichen werden. Dies gilt entsprechend für Überstunden
als solche.

Die Regelungen der Buchstaben c und d gelten nicht für Be-
schäftigte im Verkündigungsdienst.

Anmerkung zu § 8 Absatz 1:

Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche
Arbeitsleistung nach der jeweiligen Entgeltgruppe und der
individuellen Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4.

Anmerkung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d:

Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausge-
wiesen und bezeichnet werden. Falls kein Freizeitausgleich
gewährt wird, werden als Entgelt einschließlich des Zeitzu-
schlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabellenent-
gelts höchstens 235 v.H. gezahlt.

(2) Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende
Freizeit auszugleichen. Sofern kein Arbeitszeitkonto nach
§ 10 eingerichtet ist, oder wenn ein solches besteht, die/der
Beschäftigte jedoch keine Faktorisierung nach § 8 Abs. 1
geltend macht, erhält die/der Beschäftigte für Überstunden
(§ 7 Abs. 7), die nicht bis zum Ende des dritten Kalendermo-
nats – möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten Ka-
lendermonats – nach deren Entstehen mit Freizeit ausgegli-
chen worden sind, je Stunde 100 v. H. des auf die Stunde
entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen
Entgeltgruppe und Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4.
Der Anspruch auf den Zeitzuschlag für Überstunden nach
§ 8 Abs. 1 besteht unabhängig von einem Freizeitausgleich.

(3) Für Beschäftigte ab Entgeltgruppe 13 sind Mehrarbeit
und Überstunden durch das Tabellenentgelt abgegolten. 

(4) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und
die aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht innerhalb
des nach § 6 Abs. 2 Satz 1 oder 2 festgelegten Zeitraums mit
Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/der Beschäftigte je
Stunde 100 v. H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils
des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe.
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Anmerkung zu § 8 Absatz 4 Satz 1:

Mit dem Begriff »Arbeitsstunden« sind nicht die Stunden
gemeint, die im Rahmen von Gleitzeitregelungen anfallen,
es sei denn, sie sind angeordnet worden.

(5) Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale
je Entgeltgruppe bezahlt. Sie beträgt für die Tage Montag
bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag sowie für
Feiertage das Vierfache des Stundenentgelts nach Maßgabe
der Entgelttabelle. Maßgebend für die Bemessung der Pau-
schale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbereitschaft
beginnt. Für die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereit-
schaft einschließlich der hierfür erforderlichen Wegezeiten
wird jede angefangene Stunde auf eine volle Stunde gerun-
det und mit dem Entgelt für Überstunden sowie etwaiger
Zeitzuschläge nach Absatz 1 bezahlt. Absatz 1 Satz 4 gilt
entsprechend, soweit die Buchung auf das Arbeitszeitkonto
nach § 10 zulässig ist. Satz 1 gilt nicht im Falle einer stun-
denweisen Rufbereitschaft. Eine Rufbereitschaft im Sinne
von Satz 6 liegt bei einer ununterbrochenen Rufbereitschaft
von weniger als zwölf Stunden vor. In diesem Fall wird ab-
weichend von den Sätzen 2 und 3 für jede Stunde der Ruf-
bereitschaft 12,5 v. H. des tariflichen Stundenentgelts nach
Maßgabe der Entgelttabelle gezahlt.

(6) Das Entgelt für Bereitschaftsdienst wird nach dem
einschlägigen Tarifvertrag des Bundes in der jeweils gelten-
den Fassung geregelt. Bis zum In-Kraft-Treten einer Rege-
lung nach Satz 1 gelten die am 31. Dezember 2007 jeweils
geltenden Bestimmungen fort.

(7) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leis-
ten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 105 Euro mo-
natlich. Beschäftigte, die nicht ständig Wechselschichtarbeit
leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,63 Euro
pro Stunde.

(8) Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhal-
ten eine Schichtzulage von 40 Euro monatlich. Beschäftigte,
die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schicht-
zulage von 0,24 Euro pro Stunde.

§ 9

Bereitschaftszeiten

(1) Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich
die/der Beschäftigte am Arbeitsplatz oder einer anderen
vom Dienstgeber bestimmten Stelle zur Verfügung halten
muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch
auf Anordnung, aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne
Arbeitsleistung überwiegen. Für Beschäftigte, in deren Tä-
tigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Be-
reitschaftszeiten fallen, gelten folgende Regelungen:

a)   Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als regelmäßige
Arbeitszeit gewertet (faktorisiert).

b)   Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regel -
mäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausge-
wiesen.

c)   Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten
und der Vollarbeitszeit darf die Arbeitszeit nach § 6
Abs. 1 nicht überschreiten.

d)   Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten
darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht
überschreiten.

Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend
angelegte Organisationsmaßnahme besteht, bei der regel-
mäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschafts-
zeiten anfallen.

(2) Absatz 1 gilt für Beschäftigte im Sinne des Satzes 2,
wenn betrieblich Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit
unter Einschluss der Bereitschaftszeiten für diese Beschäf-
tigtengruppen festgelegt werden.

§ 10

Arbeitszeitkonto

(1) Durch Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto
eingerichtet werden. Eine Regelung nach Satz 1 kann auch
in einer Arbeitsrechtsregelung getroffen werden, wenn eine
Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande kommt
und der Dienstgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. 

(2) In der Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Ar-
beitszeitkonto im ganzen Betrieb, der ganzen Dienststelle
oder Teilen davon eingerichtet wird. Alle Beschäftigen der
Betriebs-/Dienststelle, für die ein Arbeitszeitkonto einge-
richtet wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeit-
kontos erfasst.

(3) Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei An-
wendung des nach § 6 Abs. 2 festgelegten Zeitraums als
Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben, nicht
durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 8 Abs. 1 Satz 5
und Abs. 2 sowie in Zeit umgewandelte Zuschläge nach 
§ 8 Abs. 1 Satz 4 gebucht werden. Weitere Kontingente
(z. B. Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienstentgelte) können
durch Dienstvereinbarung zur Buchung freigegeben wer-
den. Die/Der Beschäftigte entscheidet für einen in der
Dienstvereinbarung festgelegten Zeitraum, welche der in
Satz 1 genannten Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht
werden.

(4) Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch
ärztliches Attest nachgewiesenen Arbeitsunfähigkeit wäh-
rend eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto (Zeiten
nach Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine Minderung des Zeit-
guthabens nicht ein.

(5) Der Dienstgeber kann mit der/dem Beschäftigten die
Einrichtung eines Langzeitkontos vereinbaren. Grundlage
ist eine Dienstvereinbarung. Für den Abschluss der Dienst-
vereinbarung ist die Anlage LANGZEITKONTO zu ver-
wenden.

§ 11

Teilzeitbeschäftigung

(Derzeit nicht belegt)

Anmerkung zu Abschnitt II/Arbeitszeit:

Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils gelten-
den Mitbestimmungsrechte unabhängig von den Vorgaben
zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (§ 6 Absatz 6 und 7)
möglich; dies gilt nicht bei Schicht- und Wechselschichtar-
beit. In den Gleitzeitregelungen kann auf Vereinbarungen
nach § 10 verzichtet werden. Sie dürfen keine Regelungen
nach § 6 Absatz 4 enthalten. Bei In-Kraft-Treten dieser Ar-
beitsrechtsregelung bestehende Gleitzeitregelungen bleiben
unberührt.

Abschnitt III

Eingruppierung und Entgelt

§ 12

Eingruppierung

(Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit der
Eingruppierungsordnung geregelt)
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§ 13

Eingruppierung in besonderen Fällen

(Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit der
Eingruppierungsordnung geregelt)

§ 14

Vorübergehende Ausübung 
einer höherwertigen Tätigkeit

(1) Wird der/dem Beschäftigten vorübergehend eine an-
dere Tätigkeit übertragen, die den Tätigkeitsmerkmalen ei-
ner höheren als ihrer/seiner Eingruppierung entspricht, und
hat sie/er diese mindestens zwei Monate ausgeübt, erhält
sie/er für die Dauer der Ausübung eine persönliche Zulage
rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung der Tätig-
keit.

(2) Die persönliche Zulage bemisst sich für Beschäftigte
aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Tabellenentgelt, das
sich für die/den Beschäftigte/n bei dauerhafter Übertragung
nach § 17 Abs. 3 Satz 1 und 2 ergeben hätte. 

§ 15

Tabellenentgelt

(1) Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellen-
entgelt. Die Höhe bestimmt sich nach der Entgeltgruppe, in
die sie/er eingruppiert ist, und nach der für sie/ihn geltenden
Stufe.

(2) Beschäftigte erhalten Entgelt nach der Anlage Ent-
gelttabelle.

§ 16

Stufen der Entgelttabelle

(1) Die Entgeltgruppen 9 bis 15 umfassen fünf Stufen und
die Entgeltgruppen 2 bis 8 sechs Stufen. 

Anmerkung zu § 16 Absatz 1:

I.

Abweichend von § 16 Absatz 1 ist Endstufe

a)   in der Entgeltgruppe 9 die Stufe 4 bei Tätigkeiten ent-
sprechend

–    Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb,

–    Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb,

–    Vergütungsgruppe Vb nach Aufstieg aus Vc (vor-
handene Beschäftigte),

–    Vergütungsgruppe Vb nach Aufstieg aus VI b (Lehr-
kräfte, vorhandene Beschäftigte)

–    Vergütungsgruppe H 9;

b)   in der Entgeltgruppe 3 die Stufe 5 bei Tätigkeiten ent-
sprechend der

–    Vergütungsgruppe VIII mit und ohne Aufstieg nach
VII sowie nach Aufstieg aus IXa/IXb,

–    Vergütungsgruppe H 3 nach Aufstieg aus Vergü-
tungsgruppe H 2 und H 2 a (vorhandene Beschäftig-
te),

–    Vergütungsgruppe H 2 a nach Aufstieg aus Vergü-
tungsgruppe H 2 mit Aufstieg nach Vergütungsgrup-
pe H 3 (vorhandene Beschäftigte),

–    Vergütungsgruppe H 2 mit Aufstiegen nach Vergü-
tungsgruppe H 2 a und H 3;

c)   in der Entgeltgruppe 2 die Stufe 5 bei Tätigkeiten ent-
sprechend der

–    Vergütungsgruppe IXb nach Aufstieg aus X (vor-
handene Beschäftigte),

–    Vergütungsgruppe X mit Aufstieg nach IXb,

–    Vergütungsgruppe X (vorhandene Beschäftigte),

–    Vergütungsgruppe H 1 a (vorhandene Beschäftigte),

–    Vergütungsgruppe  H 1 mit Aufstieg nach Vergü-
tungsgruppe H 1 a.

In der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 3 nach fünf Jahren in
Stufe 2 und die Stufe 4 nach neun Jahre in Stufe 3 bei Tätig-
keiten entsprechend der

–    Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb,

–    Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb (ein-
schließlich in Vergütungsgruppe Vb vorhandener Auf-
steiger aus Vergütungsgruppe Vc)

erreicht; bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgrup-
pe H 9 wird die Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2 und die
Stufe 4 nach sieben Jahren in Stufe 3 erreicht.

II.

Abweichend von § 16 Absatz 1 ist für die Beschäftigten
im Pflegedienst Eingangsstufe

a)   in der Entgeltgruppen 9 und 11 die Stufe 4 bei Tätigkei-
ten entsprechend

     Kr XI mit Aufstieg nach Kr XII,

     Kr VIII mit Aufstieg nach Kr IX,

     Kr VII mit Aufstieg nach Kr VIII (9b);

b)   in den Entgeltgruppen 7 und 9 bis 12 die Stufe 3 bei Tä-
tigkeiten entsprechend 

     Kr XII mit Aufstieg nach Kr XIII,

     Kr X mit Aufstieg nach Kr XI,

     Kr IX mit Aufstieg nach Kr X,

     Kr VI mit Aufstieg nach Kr VII,

     Kr VII ohne Aufstieg,

     Kr VI ohne Aufstieg;

c)   in der Entgeltgruppe 7 die Stufe 2 bei Tätigkeiten ent-
sprechend

     Kr Va mit Aufstieg nach Kr VI,

     Kr V mit Aufstieg nach Kr Va und weiterem Aufstieg
nach Kr VI,

     Kr V mit Aufstieg nach Kr Va;

d)   in der Entgeltgruppe 9b die Stufe 5 bei Tätigkeiten ent-
sprechend

     Kr VI mit Aufstieg nach Kr VII;

e)   in der Entgeltgruppe 9b die Stufe 4 bei Tätigkeiten ent-
sprechend

     Kr VI ohne Aufstieg;

f)   in der Entgeltgruppe 8 die Stufe 5 bei Tätigkeiten ent-
sprechend

     Kr IV mit Aufstieg nach Kr V.

III.

(1) Abweichend von § 16 Absatz 3 gelten für die Be-
schäftigten im Pflegedienst für die Stufenlaufzeiten folgen-
de Sonderregelungen:
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a)   in der Entgeltgruppe 12 wird die Stufe 4 nach zwei
 Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 nach drei Jahren in Stu-
fe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe
Kr XII mit Aufstieg nach Kr XIII,

b)   in der Entgeltgruppe 11 wird die Stufe 4 nach zwei
 Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 nach fünf Jahren in Stu-
fe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe
Kr X mit Aufstieg nach Kr XI,

c)   in der Entgeltgruppe 10 wird die Stufe 4 nach zwei
 Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 nach drei Jahren in Stu-
fe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe
Kr IX mit Aufstieg nach Kr X,

d)   in der Entgeltgruppe 9 (9b) wird die Stufe 5 nach fünf
Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Ver-
gütungsgruppe Kr VII mit Aufstieg nach Kr VIII,

e)   in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 nach fünf Jah -
ren in Stufe 3 und die Stufe 5 (9b) nach fünf Jahren in
Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungs-
gruppe Kr VI mit Aufstieg nach Kr VII, Kr VII ohne
Aufstieg,

f)   in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 (9b) nach fünf
Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 (9b) nach fünf Jahren
in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungs-
gruppe Kr VI ohne Aufstieg.

(2) Bei der Einstellung werden die Beschäftigten der Stu-
fe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung
vorliegt. Verfügen Beschäftigte über eine einschlägige Be-
rufserfahrung von mindestens einem Jahr aus einem vorhe-
rigen befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis zum
selben Dienstgeber, erfolgt die Stufenzuordnung unter An-
rechnung der Zeiten der einschlägigen Berufserfahrung aus
diesem vorherigen Arbeitsverhältnis. Ist die einschlägige
Berufserfahrung von mindestens einem Jahr in einem Ar-
beitsverhältnis zu einem anderen Dienst- oder Arbeitgeber
erworben worden, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2, be-
ziehungsweise – bei Einstellung nach dem 31. Dezember
2011 und Vorliegen einer einschlägigen Berufserfahrung
von mindestens drei Jahren – in Stufe 3. Unabhängig davon
kann der Dienstgeber bei Neueinstellungen zur Deckung
des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tä-
tigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berück-
sichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätig-
keit förderlich ist. 

Anmerkung zu § 16 Absatz 2:

1.   Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfah-
rung in der übertragenen oder einer auf die Aufgabe be-
zogen entsprechenden Tätigkeit.

2.   Ein vorheriges Arbeitsverhältnis im Sinne des Satzes 2
besteht, wenn zwischen dem Ende des vorherigen und
dem Beginn des neuen Arbeitsverhältnisses ein Zeit-
raum von längstens sechs Monaten liegt.

3.   Ein selber Dienstgeber im Sinne des Satzes 2 ist auch 
ein anderer kirchlicher Dienstgeber, soweit dieser die
KAVO EKD-Ost oder eine Arbeitsrechtsregelung we-
sentlich gleichen Inhalts anwendet. 

Arbeitsrechtsregelungen wesentlich gleichen Inhalts sind
die 

–    Kirchliche Arbeitsvertragsordnung der Evangelisch-Lu-
therischen Landeskirche Mecklenburg (KAVO 2008)

–    Kirchliche Dienstvertragsordnung der Evangelisch-Lu-
therischen Landeskirche Sachsens (KDVO).«

(3) Der Dienstgeber kann bei Einstellung von Beschäftig-
ten im unmittelbaren Anschluss an ein Arbeitsverhältnis im

kirchlichen, diakonischen oder öffentlichen Dienst die beim
vorherigen Dienst- bzw. Arbeitgeber nach den Regelungen
der KAVO EKD-Ost, der ARRÜ-KAVO 2008 oder einer
vergleichbaren Arbeitsrechtsregelung bzw. eines vergleich-
baren Tarifvertrages erworbene Stufe der selben Entgelt-
gruppe bei der Stufenzuordnung ganz oder teilweise berück-
sichtigen. Absatz 2 Satz 4 bleibt unberührt.

(4) Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe
nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit in-
nerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Dienstgeber
(Stufenlaufzeit):

–    Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,

–    Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,

–    Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,

–    Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und 

–    Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5 bei den Entgeltgrup-
pen 2 bis 8.

Die Abweichungen von Satz 1 sind in den Anmerkungen zu
§ 16 Absatz 1 geregelt.

(5) Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. Einstellun-
gen erfolgen zwingend in der Stufe 2 (Eingangsstufe). Die
jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der vorange-
gangenen Stufe erreicht.

§ 17

Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1) Die Beschäftigten erhalten vom Beginn des Monats
an, in dem die nächste Stufe erreicht wird, das Tabellenent-
gelt nach der neuen Stufe.

(2) Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sin-
ne des § 16 Abs. 4 Satz 1 stehen gleich:

a)   Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,

b)   Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 26 Wo-
chen,

c)   Zeiten eines bezahlten Urlaubs,

d)   Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Dienstgeber
vor dem Antritt schriftlich ein dienstliches bzw. betrieb-
liches Interesse anerkannt hat,

e)   Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als
einem Monat im Kalenderjahr,

f)   Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höher-
wertigen Tätigkeit.

Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils
drei Jahren, die nicht von Satz 1 erfasst werden, und Eltern-
zeit bis zu jeweils fünf Jahren sind unschädlich, werden aber
nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. Bei einer Unterbre-
chung von mehr als drei Jahren, bei Elternzeit von mehr als
fünf Jahren, erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor
der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht
niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit be-
ginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. Zeiten, in denen
Beschäftigte mit einer kürzeren als der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäf-
tigten beschäftigt waren, werden voll angerechnet.

(3) Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe
werden die Beschäftigten derjenigen Stufe zugeordnet, in
der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt erhalten,
mindestens jedoch der Stufe 2; bei Eingruppierung über
mehr als eine Entgeltgruppe wird die Zuordnung zu den Stu-
fen so vorgenommen, als ob faktisch eine Eingruppierung in
jede der einzelnen Entgeltgruppen stattgefunden hätte. Be-
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trägt der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Ta-
bellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 weniger
als 26,47 Euro in den Entgeltgruppen 1 bis 8 beziehungs-
weise weniger als 52,94 Euro in den Entgeltgruppen 9
bis 15, so erhält die/der Beschäftigte während der betreffen-
den Stufenlaufzeit anstelle des Unterschiedsbetrags einen
Garantiebetrag von monatlich 26,47 Euro (Entgeltgruppen 1
bis 8) beziehungsweise 52,94 Euro (Entgeltgruppen 9
bis 15). Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe be-
ginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. Bei einer Ein-
gruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Be-
schäftigte der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe
zuzuordnen. Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des
Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das ent-
sprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 2
festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe und ggf.
einschließlich des Garantiebetrags.

Anmerkung zu § 17 Absatz 3 Satz 2:

Der Garantiebetrag nimmt an allgemeinen Entgeltanpassun-
gen teil.

§ 18

Variables Entgelt

(Derzeit nicht belegt.)

§ 19

Erschwerniszuschläge

(1) Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt,
die außergewöhnliche Erschwernisse beinhalten. Dies gilt
nicht für Erschwernisse, die mit dem der Eingruppierung
zugrunde liegenden Berufs- oder Tätigkeitsbild verbunden
sind.

(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Ab-
satzes 1 ergeben sich grundsätzlich nur bei Arbeiten

a)   mit besonderer Gefährdung,

b)   mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung,

c)   mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung,

d)   mit besonders starker Strahlenexposition oder

e)   unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen.

(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, so-
weit der außergewöhnlichen Erschwernis durch geeignete
Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, ausrei-
chend Rechnung getragen wird.

(4) Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v. H. 
– in besonderen Fällen auch abweichend – des auf eine
Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabellenent-
gelts der Stufe 2 der Entgeltgruppe 2.

(5) Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und der Höhe der
Zuschläge werden durch eine Arbeitsrechtsregelung verein-
bart. Bis zum In-Kraft-Treten einer entsprechenden Arbeits-
rechtsregelung gelten die bisherigen Regelungen fort.

§ 20

Jahressonderzahlung

(1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhält-
nis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung.

(2) Die Jahressonderzahlung beträgt 50 v. H. des der/dem
Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und
September durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts;
unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich für Über-
stunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme

der im Dienstplan vorgesehenen Mehrarbeits- oder Über-
stunden), Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgsprämien.

Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 30.
September begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungs-
zeitraums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhält-
nisses. In den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt
des Kindes während des Bemessungszeitraums eine er -
ziehungsgeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausgeübt
wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach dem Be-
schäftigungsumfang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit.

Anmerkung zu § 20 Absatz 2:

Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monat -
lichen Entgelts werden die gezahlten Entgelte der drei Mo-
nate addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch bei einer
Änderung des Beschäftigungsumfangs. Ist im Bemessungs-
zeitraum nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden,
werden die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert,
durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt und
 sodann mit 30,67 multipliziert. Zeiträume, für die Kranken-
geldzuschuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberück-
sichtigt. Besteht während des Bemessungszeitraums an we-
niger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der
letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalendertage An-
spruch auf Entgelt bestand, maßgeblich.

(3) Der Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 vermindert
sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem Be-
schäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung
des Entgelts nach § 21 haben. Die Verminderung unterbleibt
für Kalendermonate, 

1.   für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben
wegen

a)   Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst,
wenn sie diesen vor dem 1. Dezember beendet und
die Beschäftigung unverzüglich wieder aufgenom-
men haben,

b)   Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6
Absatz 1 Mutterschutzgesetz,

c)   Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundes-
erziehungsgeldgesetz bis zum Ende des Kalender-
jahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag
vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden
hat.

2.   in denen Beschäftigten nur wegen der Höhe des zuste-
henden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss nicht
gezahlt worden ist.

(4) Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenent-
gelt für November ausgezahlt. 

(5) Beschäftigte, die bis zum 31. Dezember 2007 Alters-
teilzeitarbeit vereinbart haben, erhalten die Jahressonder-
zahlung auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis wegen
 Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. In diesem Falle
treten an die Stelle des Bemessungszeitraums gemäß Ab-
satz 3 die letzten drei Kalendermonate vor Beendigung des
Arbeitsverhältnisses.

§ 21

Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung

In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 6 Abs. 4
Satz 1, § 22 Abs. 1, § 27, § 28 und § 30 werden das Ta -
bellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen fest -
gelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt. Die nicht in
 Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile werden als
Durchschnitt auf Basis der dem maßgebenden Ereignis für
die Entgeltfortzahlung vorhergehenden letzten drei vollen
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Kalendermonate (Berechnungszeitraum) gezahlt. Ausgenom -
men hiervon sind das zusätzlich für Überstunden gezahlte
Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen
Überstunden), Leistungsentgelte, Jahressonderzahlungen
sowie besondere Zahlungen nach § 23.

Anmerkung zu § 21 Satz 2 und 3:

1.   Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsbe-
rechnung nach Satz 2 sind Kalendermonate, in denen an
allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestanden
hat. Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalen-
dermonate bestanden, sind die vollen Kalendermonate,
in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, zugrunde
zu legen. Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit
werden die nach der Arbeitszeitänderung liegenden vol-
len Kalendermonate zugrunde gelegt.

2.   Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt 1/65 aus der
Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile,
die für den Berechnungszeitraum zugestanden haben,
wenn die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durch-
schnittlich auf fünf Tage verteilt ist. Maßgebend ist die
Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des Berechnungs-
zeitraums. Bei einer abweichenden Verteilung der Ar-
beitszeit ist der Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1
und 2 zu ermitteln. Sofern während des Berechnungs-
zeitraums bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, blei -
ben bei der Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2
diejenigen Beträge unberücksichtigt, die während der
Fortzahlungstatbestände auf Basis der Tagesdurch-
schnitte zustanden.

3.   Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemei-
nen Entgeltanpassung ein, sind die berücksichtigungsfä-
higen Entgeltbestandteile, die vor der Entgeltanpassung
zustanden, um 90 v. H. des Vomhundertsatzes für die
allgemeine Entgeltanpassung zu erhöhen.

§ 22

Entgelt im Krankheitsfall

(1) Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infol-
ge Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert, ohne dass
sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur Dauer von
sechs Wochen das Entgelt nach § 21. Bei erneuter Arbeits-
unfähigkeit infolge derselben Krankheit sowie bei Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses gelten die gesetzlichen Be-
stimmungen. Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im
 Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung in
Folge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge und
Rehabilitation im Sinne von § 9 EFZG.

Anmerkung zu § 22 Absatz 1 Satz 1:

Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsun -
fähigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt
wurde.

(2) Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten
die Beschäftigten für die Zeit, für die ihnen Krankengeld
oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt werden,
einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbe-
trags zwischen den tatsächlichen Barleistungen des Sozial-
leistungsträgers und dem Nettoentgelt. Nettoentgelt ist das
um die gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne
des § 21; bei freiwillig Krankenversicherten ist dabei deren
Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich
Dienstgeberzuschuss zu berücksichtigen. Für Beschäftigte,
die wegen Übersteigens der Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung unterliegen, ist bei der Berechnung des Kranken-
geldzuschusses der Krankengeldhöchstsatz, der bei Pflicht-

versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung zu-
stünde, zugrunde zu legen.

(3) Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäfti-
gungszeit (§ 35 Abs. 3) 

–    von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der
13. Woche und 

–    von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der
26. Woche

–    seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge dersel-
ben Krankheit gezahlt. Maßgeblich für die Berechnung
der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, die im
Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit voll-
endet wird.

(4) Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende
des Arbeitsverhältnisses hinaus gezahlt; § 8 EFZG bleibt
unberührt. Krankengeldzuschuss wird zudem nicht über den
Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Beschäftigte eine
Rente oder eine vergleichbare Leistung auf Grund eigener
Versicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus
einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung
oder aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung erhalten,
die nicht allein aus Mitteln der Beschäftigten finanziert ist.
Überzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Überzah-
lungen gelten als Vorschuss auf die in demselben Zeitraum
zustehenden Leistungen nach Satz 2; die Ansprüche der Be-
schäftigten gehen insoweit auf den Dienstgeber über. Der
Dienstgeber kann von der Rückforderung des Teils des
überzahlten Betrags, der nicht durch die für den Zeitraum
der Überzahlung zustehenden Bezüge im Sinne des Satzes 2
ausgeglichen worden ist, absehen, es sei denn, die/der Be-
schäftigte hat dem Dienstgeber die Zustellung des Renten-
bescheids schuldhaft verspätet mitgeteilt.

§ 23

Besondere Zahlungen

(1) Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in
seiner jeweiligen Fassung haben Beschäftigte, deren Ar-
beitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate
dauert, einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistun-
gen. Für Vollbeschäftigte beträgt die vermögenswirksame
Leistung für jeden vollen Kalendermonat 6,65 Euro. Der
Anspruch entsteht frühestens für den Kalendermonat, in
dem die/der Beschäftigte dem Dienstgeber die erforderli-
chen Angaben schriftlich mitteilt, und für die beiden voran-
gegangenen Monate desselben Kalenderjahres; die Fällig-
keit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang der Mitteilung
beim Dienstgeber ein. Die vermögenswirksame Leistung
wird nur für Kalendermonate gewährt, für die den Beschäf-
tigten Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder Kranken-
geldzuschuss zusteht.

Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die
vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzu-
schusses. Die vermögenswirksame Leistung ist kein zusatz-
versorgungspflichtiges Entgelt.

(2) Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollen-
dung einer Beschäftigungszeit (§ 35 Abs. 3)

a)   von 10 Jahren in Höhe von 75 Euro,

b)   von 20 Jahren in Höhe von 150 Euro,

c)   von 30 Jahren in Höhe von 225 Euro,

d)   von 40 Jahren in Höhe von 300 Euro.

Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller
Höhe.
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(3) Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis
nicht geruht hat, wird der Ehegattin/dem Ehegatten oder den
Kindern ein Sterbegeld gewährt. Als Sterbegeld wird für die
restlichen Tage des Sterbemonats und – in einer Summe –
für zwei weitere Monate das Tabellenentgelt der/des Ver-
storbenen gezahlt. Die Zahlung des Sterbegeldes an einen
der Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen gegen-
über dem Dienstgeber zum Erlöschen; die Zahlung auf das
Gehaltskonto hat befreiende Wirkung.

(4) Für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten so-
wie Trennungsgeld finden die für die Kirchenbeamtinnen
und -beamten jeweils geltenden Bestimmungen entspre-
chende Anwendung.

§ 24

Berechnung und Auszahlung des Entgelts

(1) Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die
sonstigen Entgeltbestandteile ist der Kalendermonat, soweit
laut Arbeitsrechtsregelung nicht ausdrücklich etwas Abwei-
chendes geregelt ist. Die Zahlung erfolgt am 16. des Monats
(Zahltag) für den laufenden Kalendermonat auf ein von
der/dem Beschäftigten benanntes Konto innerhalb eines
Mitgliedstaats der Europäischen Union. Entgeltbestandteile,
die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, sowie der Ta-
gesdurchschnitt nach § 21, sind am Zahltag des zweiten Ka-
lendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig.

(2) Soweit durch Arbeitsrechtsregelung nicht ausdrück-
lich etwas anderes geregelt ist, erhalten Teilzeitbeschäftigte
das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbe-
standteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell
vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmä-
ßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter ent-
spricht.

(3) Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die
sonstigen Entgeltbestandteile nicht für alle Tage eines Ka-
lendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den An-
spruchszeitraum entfällt. Besteht nur für einen Teil eines
Kalendertags Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleistete
dienstplanmäßige oder betriebsübliche Arbeitsstunde der
auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts so-
wie der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgelt-
bestandteile gezahlt. Zur Ermittlung des auf eine Stunde
entfallenden Anteils sind die in Monatsbeträgen festgeleg-
ten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Abs. 1 und entspre-
chende Sonderregelungen) zu teilen.

(4) Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein
Bruchteil eines Cents von mindestens 0,5 ist er aufzurun-
den; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. Zwi-
schenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen
durchgeführt. Jeder Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden.

(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im
Laufe eines Kalendermonats, gilt Absatz 3 entsprechend.

(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt
zustehende Entgeltbestandteile (z. B. Zeitzuschläge, Er-
schwerniszuschläge) pauschaliert werden.

§ 25

Betriebliche Altersversorgung

(1) Die Beschäftigen haben Anspruch auf Versicherung
zum Zwecke einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebe-
nenversorgung bei einer öffentlich-rechtlichen Zusatzver-
sorgungseinrichtung nach Maßgabe ihrer jeweils gültigen
Satzung. Erfüllt der Dienstgeber die Voraussetzungen für
den Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung mit einer Zu-

satzversorgungseinrichtung nach Satz 1 nicht, so hat er eine
andere vergleichbare zusätzliche Alters- und Hinterbliebe-
nensicherung sicherzustellen.

(2) Besteht grundsätzlich für die Beschäftigte/den Be-
schäftigten Versicherungspflicht in einer bestimmten Zu-
satzversorgungseinrichtung und ist die Beschäftigte/der Be-
schäftigte von der Versicherungspflicht bei dieser Zusatz-
versorgungseinrichtung befreit, so kann ihr bzw. ihm auf
Antrag ein Zuschuss zu den Beiträgen einer anderen berufs-
ständigen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ge-
währt werden. Dieser Zuschuss darf den Beitrag nicht über-
steigen, den der Dienstgeber an die Zusatzversorgungskasse
abzuführen hätte, wenn die Beschäftigte/der Beschäftigte
nicht von der Zusatzversicherungspflicht befreit wäre.

(3) Der/die Beschäftigte kann verlangen, dass nach dem
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversor-
gung die Umwandlung von Entgelt in betriebliche Alters-
versorgung bei der Zusatzversorgungskasse, zu der die
Pflichtversicherung nach Absatz 1 besteht, nach deren Sat-
zung erfolgen kann.

§ 26

Beschäftigungssicherung

(1) In wirtschaftlichen Notlagen von Dienststellen bzw.
Einrichtungen können Dienststellenleitung und Mitarbeiter-
vertretung durch Dienstvereinbarung befristet die Arbeits-
entgelte um bis zu 10 v. H. reduzieren. Eine wirtschaftliche
Notlage ist anzunehmen, wenn die Dienststelle bzw. die
Einrichtung oder ein wirtschaftlich selbstständig arbeitender
Teil nicht in der Lage ist oder kurzfristig sein wird, aus den
laufend erwirtschafteten Mitteln die laufenden Verpflich-
tungen einschließlich des Schuldendienstes zu erfüllen und
wenn eine/ein im Einvernehmen zwischen Dienststellenlei-
tung und Mitarbeitervertretung vorgeschlagene Wirtschafts-
prüferin/vorgeschlagener Wirtschaftsprüfer oder eine/ein
sonstige Sachverständige/sonstiger Sachverständiger dies
bestätigt.

(2) Einzelheiten regelt die Anlage Beschäftigungssiche-
rung.

Abschnitt IV

Urlaub und Arbeitsbefreiung

§ 27

Erholungsurlaub

(1) Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch
auf Erholungsurlaub unter Fortzahlung des Entgelts (§ 21).
Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage
in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem
Kalenderjahr

bis zum vollendeten 30. Lebensjahr              26 Arbeitstage,

bis zum vollendeten 40. Lebensjahr        29 Arbeitstage und

nach dem vollendeten 40. Lebensjahr           30 Arbeitstage.

Maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Le-
bensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird.
Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit
als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich
der Urlaubsanspruch entsprechend. Verbleibt bei der Be-
rechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen
halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen Urlaubs-
tag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben
Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. Der Urlaub muss im
laufenden Kalenderjahr gewährt und kann auch in Teilen
genommen werden.
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Anmerkung zu § 27 Absatz 1 Satz 7:

Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt
werden; dabei soll ein Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer
angestrebt werden.

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgen-
den Maßgaben:

a)   Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in
den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres
angetreten werden. Kann der Erholungsurlaub wegen
der Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/dienstli-
chen Gründen nicht bis zum 31. März angetreten wer-
den, ist er bis zum 31. Mai anzutreten.

b)   Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines
Jahres, erhält die/der Beschäftigte als Erholungsurlaub
für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein
Zwölftel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1; § 5
BUrlG bleibt unberührt.

c)   Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer
des Erholungsurlaubs einschließlich eines etwaigen Zu-
satzurlaubs für jeden vollen Kalendermonat um ein
Zwölftel.

d)   Das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 wird zu dem in § 24
genannten Zeitpunkt gezahlt.

§ 28

Zusatzurlaub

(1) Beschäftigte, die ständig Wechselschichten nach § 7
Abs. 1 oder ständig Schichtarbeit nach § 7 Abs. 2 leisten und
denen die Zulage nach § 8 Abs. 5 Satz 1 oder Abs. 6 Satz 1
zusteht, erhalten

a)   bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängen-
de Monate und

b)   bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Mona-
te

einen Arbeitstag Zusatzurlaub.

(2) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder
Schichtarbeit (z. B. ständige Vertreter) erhalten Beschäftig-
te, denen die Zulage nach § 8 Abs. 5 Satz 2 oder Abs. 6
Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für

a)   je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wech-
selschichtarbeit geleistet haben, und

b)   je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend
Schichtarbeit geleistet haben.

Anmerkung zu § 28 Absatz 1 und 2:

Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abge-
leisteten Schicht- oder Wechselschichtarbeit und entsteht im
laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach Satz 1
und 2 erfüllt sind. Für die Feststellung, ob ständige Wech-
selschichtarbeit oder ständige Schichtarbeit vorliegt, ist eine
Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich,
bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen
des § 22 unschädlich.

(3) Zusatzurlaub nach dieser Arbeitsrechtsregelung und
sonstigen Bestimmungen mit Ausnahme von § 125 SGB IX
wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalender-
jahr gewährt. Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamt-
urlaub) dürfen im Kalenderjahr zusammen 35 Arbeitstage
nicht überschreiten. Satz 2 ist für Zusatzurlaub nach den Ab-
sätzen 1 und 2 hierzu nicht anzuwenden. Bei Beschäftigten,
die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt abweichend von
Satz 2 eine Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; § 26 Abs. 1
Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Im Übrigen gilt § 27 mit Ausnahme von Absatz 2
Buchst. b entsprechend.

§ 29

Sonderurlaub

Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grun-
des unter Verzicht auf die Fortzahlung des Entgelts Sonder-
urlaub erhalten.

§ 30

Arbeitsbefreiung

(1) Als Fälle nach § 616 BGB, in denen Beschäftigte un-
ter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 im nachstehend ge-
nannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt werden, gelten
nur die folgenden Anlässe:

a)   Niederkunft der Ehefrauein Arbeitstag,

b)   Tod der Ehegattin/des Ehegatten,
der Lebenspartnerin/des Lebens-
partners im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes, eines Kindes, eines 
Elternteils, einer Schwester, eines 
Bruders zwei Arbeitstage,

c)   Umzug aus dienstlichem oder betrieb-
lichem Grund an einen anderen Ort ein Arbeitstag,

d)   10-, 20-, 30- und 40-jähriges 
Dienstjubiläum ein Arbeitstag,

e)   schwere Erkrankung

aa) einer/eines Angehörigen, soweit ein Arbeitstag 
sie/er in demselben Haushalt lebt, im Kalenderjahr,

bb) eines Kindes, das das 12. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat,  
wenn imlaufenden Kalenderjahr bis zu
kein Anspruch nach § 45 SGB V vier Arbeitstage
besteht oder bestanden hat, im Kalenderjahr,

cc) einer Betreuungsperson, wenn Be-
schäftigte deshalb die Betreuung 
ihres Kindes, das das 8. Lebens- 
jahrnoch nicht vollendet hat oder 
wegen körperlicher, geistiger oder
seelischer Behinderung dauernd  bis zu
pflegebedürftig ist, übernehmen vier Arbeitstage
muss, im Kalenderjahr.

     Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person
zur Pflege oder Betreuung nicht sofort zur Verfügung
steht und die Ärztin/der Arzt in den Fällen der Doppel-
buchstaben aa und bb die Notwendigkeit der Anwesen-
heit der/des Beschäftigten zur vorläufigen Pflege be-
scheinigt. Die Freistellung darf insgesamt fünf Arbeits-
tage im Kalenderjahr nicht überschreiten.

f)   Ärztliche Behandlung von Be- erforderliche
schäftigten, wenn diese während nachgewiesene
der Arbeitszeit erfolgen muss, Abwesenheits-

zeit
einschließlich
erforderlicher
Wegezeiten.

g)   kirchlichen Trauung des/der 
Beschäftigten, ein Arbeitstag

h)   Taufe, Einsegnung (Konfirmation), 
Erstkommunion oder Eheschließung 
eines Kindes des/der Beschäftigten ein Arbeitstag.
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Anmerkung zu § 30 Absatz 1:

Fällt in den Fällen der Buchstaben g und h der Anlass der
Freistellung auf einen arbeitsfreien Tag, ist der dem Anlass
der Freistellung folgende Arbeitstag arbeitsfrei.

(2) Beschäftigte werden zur Betreuung jedes im eigenen
Haushalt lebenden unterhaltsberechtigten Kindes bis zu 12
Jahren an einem Arbeitstag im Kalenderjahr unter Fortzah-
lung des Entgelts nach § 21 von der Arbeit freigestellt.
Satz 1 gilt bis zum In-Kraft-Treten einer Arbeitsrechtsrege-
lung zur Familienförderung für den Bereich der Arbeits-
rechtlichen Kommission EKD-Ost.

(3) Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten
nach deutschem Recht, soweit die Arbeitsbefreiung gesetz-
lich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außer-
halb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung
wahrgenommen werden können, besteht der Anspruch auf
Fortzahlung des Entgelts nach § 21 nur insoweit, als Be-
schäftigte nicht Ansprüche auf Ersatz des Entgelts geltend
machen können. Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des
Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der Kos-
tenträger. Die Beschäftigten haben den Ersatzanspruch gel-
tend zu machen und die erhaltenen Beträge an den Dienstge-
ber abzuführen.

Die/der Beschäftigte wird ferner gemäß Abs. 1 Satz 1
freigestellt:

a)   zur Ausübung eines Amtes als Mitglied der nach Verfas-
sung, Gesetz oder Satzung leitenden kirchlichen Organe
und ihrer Ausschüsse sowie der Kirchengerichte;

b)   zur Teilnahme am Deutschen Evangelischen Kirchen-
tag, sofern dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.

(4) Der Dienstgeber kann in sonstigen dringenden Fällen
(z. B. Wahrnehmung der Aufgaben einer regionalen Inte -
ressenvertretung) Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des
Entgelts nach § 21 bis zu drei Arbeitstagen gewähren. In be-
gründeten Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfris-
tige Arbeitsbefreiung gewährt werden, wenn die dienstli-
chen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten.

Anmerkung zu § 30 Absatz 4 Satz 2:

Zu den »begründeten Fällen« können auch solche Anlässe
gehören, für die nach Absatz 1 kein Anspruch auf Arbeits-
befreiung besteht (z. B. Umzug aus persönlichen Gründen).

(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von
Berufsbildungsausschüssen nach dem Berufsbildungsgesetz
sowie für eine Tätigkeit in Organen von Sozialversiche-
rungsträgern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter
Fortzahlung des Entgelts nach § 21 gewährt werden, sofern
nicht dringende dienstliche oder betriebliche Interessen ent-
gegenstehen.

Abschnitt V

Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses

§ 31

Befristete Arbeitsverträge

Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe des Teil-
zeit- und Befristungsgesetzes sowie anderer gesetzlicher
Vorschriften über die Befristung von Arbeitsverträgen zu-
lässig. Vor Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Dienstgeber
zu prüfen, ob eine unbefristete oder befristete Weiterbe-
schäftigung möglich ist.

§ 32

Führung auf Probe

(1) Führungspositionen können als befristetes Arbeits -
verhältnis bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren vereinbart
werden. Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine höchstens
zweimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig.
Die beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt.

(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zu-
gewiesenen Tätigkeiten mit Weisungsbefugnis.

(3) Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben
Dienstgeber, kann der/dem Beschäftigten vorübergehend
eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 genannten Ge-
samtdauer übertragen werden. Der/Dem Beschäftigten wird
für die Dauer der Übertragung eine Zulage in Höhe des Un-
terschiedsbetrags zwischen den Entgelten nach der bisheri-
gen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach
§ 17 Abs. 3 Satz 1 und 2 ergebenden Entgelt gewährt. Nach
Fristablauf endet die Erprobung. Bei Bewährung wird die
Führungsfunktion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält
die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung
entsprechende Tätigkeit.

§ 33

Führung auf Zeit

(1) Führungspositionen können als befristetes Arbeitsver-
hältnis bis zur Dauer von vier Jahren vereinbart werden.
Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages sind zuläs-
sig:

a)  in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweima-
lige Verlängerung bis zu einer Gesamtdauer von acht
Jahren,

b)  ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlän-
gerung bis zu einer Gesamtdauer von zwölf Jahren.

Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei dem-
selben Dienstgeber können auf die Gesamtdauer nach Buch-
stabe b zur Hälfte angerechnet werden. Die allgemeinen
Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Abs. 4) und die beider-
seitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt.

(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zu-
gewiesenen Tätigkeiten mit Weisungsbefugnis.

(3) Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben
Dienstgeber, kann der/dem Beschäftigten vorübergehend
eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 genannten
Fristen übertragen werden. Der/Dem Beschäftigten wird für
die Dauer der Übertragung eine Zulage gewährt in Höhe des
Unterschiedsbetrags zwischen den Entgelten nach der bis-
herigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung
nach § 17 Abs. 3 Satz 1 und 2 ergebenden Entgelt, zuzüglich
eines Zuschlags von 75 v. H. des Unterschiedsbetrags zwi-
schen den Entgelten der Entgeltgruppe, die der übertragenen
Funktion entspricht, zur nächsthöheren Entgeltgruppe nach
§ 17 Abs. 3 Satz 1 und 2. Nach Fristablauf erhält die/der Be-
schäftigte eine der bisherigen Eingruppierung entsprechen-
de Tätigkeit; der Zuschlag entfällt.

§ 34

Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung

(1) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf,

a)   mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte erst-
mals einen Anspruch auf Regelaltersrente (§ 35 SGB
VI) hat,

b)   jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungs-
vertrag).
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(2) Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des
Monats, in dem der Bescheid eines Rentenversicherungsträ-
gers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach die/der Be-
schäftigte voll oder teilweise erwerbsgemindert ist. Die/der
Beschäftigte hat den Dienstgeber von der Zustellung des
Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten. Beginnt die
Rente erst nach der Zustellung des Rentenbescheids, endet
das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn vo-
rangehenden Tages. Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses eine nach § 92 SGB IX erforderliche
Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet
das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung
des Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes. Das Ar-
beitsverhältnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid des
Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt
wird. In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeit-
raum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird; beginnt die
Rente rückwirkend, ruht das Arbeitsverhältnis ab dem ers-
ten Tag des Monats, der auf den Monat der Zustellung des
Rentenbescheids folgt.

(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw.
ruht das Arbeitsverhältnis nicht, wenn der Beschäftigte nach
seinem vom Rentenversicherungsträger festgestellten Leis-
tungsvermögen auf seinem bisherigen oder einem anderen
geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt wer-
den könnte, soweit dringende dienstliche bzw. betriebliche
Gründe nicht entgegenstehen, und der Beschäftigte inner-
halb von zwei Wochen nach Zugang des Rentenbescheids
seine Weiterbeschäftigung schriftlich beantragt.

(4) Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Ren-
tenantrag oder bezieht sie/er Altersrente nach § 236 oder
§ 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des Renten-
bescheids das Gutachten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes
oder einer/eines nach § 3 Abs. 5 Satz 2 bestimmten Ärztin/
Arztes. Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ab-
lauf des Monats, in dem der/dem Beschäftigten das Gutach-
ten bekannt gegeben worden ist.

(5) Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsver-
hältnis nach Absatz 1 Buchst. a geendet hat, weiterbeschäf-
tigt werden, ist ein neuer schriftlicher Arbeitsvertrag abzu-
schließen. Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer
Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden,
wenn im Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart ist.

§ 35

Kündigung des Arbeitsverhältnisses

(1) Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des
Arbeitsverhältnisses beträgt die Kündigungsfrist zwei Wo-
chen zum Monatsschluss. Im Übrigen beträgt die Kündi-
gungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3)

–    bis zu einem Jahr ein Monat 
zum Monatsschluss,

–    von mehr als einem Jahr 6 Wochen,

–    von mindestens 5 Jahren 3 Monate,

–    von mindestens 8 Jahren 4 Monate,

–    von mindestens 10 Jahren 5 Monate,

–    von mindestens 12 Jahren 6 Monate

zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

(2) Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 45. Le-
bensjahr vollendet haben und für die die Regelungen dieser
Arbeitsrechtsregelung Anwendung finden, können nach ei-
ner Beschäftigungszeit (Absatz 3) von mehr als 15 Jahren
durch den Dienstgeber nur aus einem wichtigen Grund ge-

kündigt werden. Soweit Beschäftigte nach der am 31. De-
zember 2007 geltenden Arbeitsrechtsregelung unkündbar
waren, verbleibt es dabei.

(3) Beschäftigungszeit ist die bei demselben Dienstgeber
im Arbeitsverhältnis zurückgelegte Zeit, auch wenn sie un-
terbrochen ist. Unberücksichtigt bleibt die Zeit eines Son-
derurlaubs gemäß § 29, es sei denn, der Dienstgeber hat vor
Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder
betriebliches Interesse anerkannt. Wechseln Beschäftigte
zwischen Dienstgebern, die vom Geltungsbereich dieser Ar-
beitsrechtsregelung erfasst werden, können Zeiten bei dem
anderen Dienstgeber als Beschäftigungszeit anerkannt wer-
den. Satz 3 gilt entsprechend bei einem Wechsel von einem
anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber oder einem
kirchlichen oder diakonischem Dienstgeber, sofern die Be-
rücksichtigung zugesagt wurde.

§ 36

Außerordentliche Kündigung

(1) Der Dienstgeber und die/der Beschäftigte sind berech-
tigt, das Arbeitsverhältnis aus einem wichtigen Grunde frist-
los zu kündigen, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer
dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände
des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider
Vertragsteile die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis
zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbar-
ten Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht zugemutet
werden kann.

Ein wichtiger Grund für eine außerordentliche Kündi-
gung ist unter anderem der Austritt aus der Evangelischen
Kirche oder einer in der Arbeitsgemeinschaft christlicher
Kirchen in Deutschland organisierten Kirche oder der Ver-
lust der Rechte aus der Ordination oder Vokation.

(2) Die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen
erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der
Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßge-
benden Tatsachen Kenntnis erlangt. Der Kündigende muss
dem anderen Teil auf Verlangen den Kündigungsgrund un-
verzüglich schriftlich mitteilen.

§ 37

Zeugnis

(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die
Beschäftigten Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis über
Art und Dauer ihrer Tätigkeit, das sich auch auf Führung
und Leistung erstrecken muss (Endzeugnis).

(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch wäh-
rend des Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis verlangen (Zwi-
schenzeugnis).

(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses können die Beschäftigten ein Zeugnis über Art und
Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeugnis).

(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind un-
verzüglich auszustellen.

Abschnitt VI

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 38

Ausschlussfrist

(1) Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn
sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Mona-
ten nach Fälligkeit von der/dem Beschäftigten oder vom
Dienstgeber schriftlich geltend gemacht werden. Für den-
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selben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung
des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozial-
plan.

§ 39

Zuständigkeit der Rentenversicherung

Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf
Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der
Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte. Die
Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwen-
dung auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar
2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätte. 

B. Besonderer Teil

Abschnitt VII 

Allgemeine Vorschriften

§ 40

Geltungsbereich

(1) Diese Arbeitsrechtsregelung gilt für alle Beschäftig-
ten, die unter § 1 der Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung
der Evangelischen Kirche in Deutschland (KAVO EKD-
Ost) fallen, soweit sie nicht von anderen Besonderen Teilen
der KAVO EKD-Ost erfasst sind. Die Arbeitsrechtsrege-
lung – besonderer Teil – bildet im Zusammenhang mit der
KAVO EKD-Ost – Allgemeiner Teil – die Arbeitsrechtsre-
gelung für die Beschäftigten im Kirchlichen Dienst.

(2) Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen auf die
§§ 1 bis 39 verwiesen wird, handelt es sich um die Regelun-
gen der Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung – Allgemeiner
Teil –.

§ 41

Sonderregelung für Beschäftigte als Lehrkräfte

Nr. 1

Zu § 1 – Geltungsbereich –

(1) Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte als
Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen und berufsbil-
denden Schulen (Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen). 

(2) Diese Sonderregelungen gelten auch für gemeindepä-
dagogische und sonstige kirchliche Beschäftigte, die an
staatlichen bzw. nichtkirchlichen privaten Schulen Reli -
gionsunterricht erteilen.

Nr. 2

Zu § 3 Absatz 5 – Ärztliche Untersuchung –

Es gelten die Bestimmungen, die zur Verhütung der Ver-
breitung übertragbarer Krankheiten durch die Schulen allge-
mein erlassen sind. 

Nr. 3

Zu §§ 6-10 und 24
– Arbeitszeit, Zeitzuschläge, Überstundenvergütung,

 Vergütung Teilzeitbeschäftigter –

Die §§ 6-10 und 24 finden keine Anwendung. Es gelten
die Bestimmungen für vergleichbare beamtete Lehrkräfte
entsprechend. Sind solche nicht vorhanden, so sind arbeits-
vertraglich Regelungen zu treffen. 

Nr. 4

Zu §§ 12 ff. – Eingruppierung –

(1) Die Eingruppierung richtet sich nach den jeweiligen
Landesregelungen für vergleichbare Lehrkräfte.

(2) Die Eingruppierung der gemeindepädagogischen und
sonstigen kirchlichen Beschäftigten im Sinne von Nr. 1
Abs. 2 erfolgt nach Maßgabe des jeweiligen Gestellungsver-
trages; gliedkirchlich kann hiervon nur unter Anwendung
des für die/den Beschäftigten geltenden einschlägigen Ver-
gütungsgruppenplans abgewichen werden.

Nr. 5

Zu §§ 15 ff. – Entgelt –

Durch Dienstvereinbarung (§ 36 MVG-EKD) kann ver-
einbart werden, dass die für Lehrer an den entsprechenden
staatlichen Schulen geltenden Entgelt- bzw. Besoldungsre-
gelungen einschließlich der Regelungen für eine Jahresson-
derzahlung anzuwenden sind. 

Nr. 6

Zu § 16 – Stufen der Entgelttabelle –

Bei Anwendung des § 16 Abs. 2 Satz 1 gilt: Für neu zu
begründende Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften wird die
zur Vorbereitung auf den Lehrerberuf abgeleistete Zeit des
Referendariats oder des Vorbereitungsdienstes im Umfang
von sechs Monaten auf die Stufenlaufzeit der Stufe 1 ange-
rechnet.

Nr. 7

Zu §§ 27, 28 und 30 
– Urlaub, Zusatzurlaub, Arbeitsbefreiung –

(1) Die §§ 27, 28 und 30 finden keine Anwendung. Es
gelten die Bestimmungen für die entsprechenden Lehrkräfte
im Landesdienst.

(2) Wird die Lehrkraft während der Schulferien durch
Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig, so hat sie dies unver-
züglich anzuzeigen. Die Fristen des § 22 Abs. 3 beginnen
mit dem Tage der Arbeitsunfähigkeit. 

(3) Die Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien
oder, wenn die Krankheit länger dauert, nach Wiederher-
stellung der Arbeitsfähigkeit zur Arbeitsleistung zur Verfü-
gung zu stellen. 

(4) Für die Inanspruchnahme der Lehrkraft während der
den Urlaub in den Schulferien übersteigenden Zeit gelten
die Bestimmungen für die entsprechenden Lehrkräfte im
Landesdienst.

Nr. 8

Zu § 34 Abs. 1 
– Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
durch Erreichen der Altersgrenze –

Das Arbeitsverhältnis endet mit dem Ablauf des Schul-
halbjahres (31. Januar bzw. 31. Juli) in dem der/die Beschäf-
tigte den Anspruch auf Regelaltersrente (§ 35 SGB VI) er-
wirbt.

Nr. 9

Zu § 35 Absatz 3 – Beschäftigungszeit –

Die bei deutschen Auslandsschulen verbrachten Zeiten
können als Beschäftigungszeit angerechnet werden.
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Nr. 10

Zu § 35 – Kündigung des Arbeitsverhältnisses –

§ 35 Abs. 1 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass
eine ordentliche Kündigung nur zum Ablauf des 31. Januar
und 31. Juli eines Jahres zulässig ist. 

Anmerkung:

Die Anlage zur Sonderregelung 1 für Beschäftigte als Lehr-
kräfte (Arbeitsrechtsregelung 73/04 der ARK-UEK vom
26. August 2004) gilt bis zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens einer neuen Entgeltordnung unverändert fort. Für die
Zuordnung der darin enthaltenden Vergütungsgruppen zu
den Entgeltgruppen finden die Anlagen  1 und 2 zur Arbeits-
rechtsregelung zur Überleitung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in die KAVO 2008 und zur Regelung des Über-
gangsrechts Anwendung. 

§ 42

Sonderregelung für Beschäftigte 
im gemeindepädagogischen Dienst

Nr. 1

Zu § 1 – Geltungsbereich –

Diese Sonderregelung gilt für Beschäftigte im gemeinde-
pädagogischen Dienst.

Nr. 2

Zu § 3 – Allgemeine Pflichten –

Die Beschäftigten sind gehalten, sich regelmäßig fortzu-
bilden. Die notwendigen Auslagen sind vom Dienstgeber zu
erstatten, soweit er die Übernahme zugesagt hat.

Nr. 3

Zu § 6 – Regelmäßige Arbeitszeit –

(1) Je Arbeitszeitstunde regelmäßiger Gruppenangebote
für Kinder und Jugendliche wird eine Arbeitszeitstunde für
Vorbereitung berechnet.

(2) Sonntags- und Feiertagsarbeit ist nach den dienstli-
chen Gegebenheiten (Dienstplan) zu leisten.

(3) Für Freizeiten/Rüstzeiten und Bildungsangebote wird
die Arbeitszeit wie folgt berechnet:

Wochenende 1 Tag = 20 Arbeitszeitstunden,
(Samstag/Sonntag) 1/2 Tag = 10 Arbeitszeitstunden,

mehrtägige Veranstaltungen 1 Tag = 18 Arbeitszeitstunden,
(an Wochentagen)

Kinderbibeltage 1 Tag = 14 Arbeitszeitstunden,

Nachmittage u. ä. 1/2 Tag = 6 Arbeitszeitstunden,

sonstige Projekte 1 Tag = 12 Arbeitszeitstunden.

(4) Gliedkirchlich können zusätzliche oder abweichende
Regelungen getroffen werden.

Nr. 4

Zu § 27 – Urlaub –

§ 27 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass Urlaub
grundsätzlich nur in den Schulferien genommen werden
kann.

Nr. 5

Gliedkirchlich können zusätzliche oder abweichende Re-
gelungen hierzu erlassen werden.

§ 43

Sonderregelung für Beschäftigte 
im kirchenmusikalischen und Küsterdienst

Nr. 1

Zu § 1 – Geltungsbereich –

Diese Sonderregelung gilt für Beschäftigte im kirchen-
musikalischen und Küsterdienst.

Nr. 2

Zu § 3 – Allgemeine Pflichten –

(1) Beschäftigte im kirchenmusikalischen und Küster-
dienst haben im Dienst, insbesondere im Gottesdienst und
bei Amtshandlungen, eine angemessene Kleidung zu tragen.

(2) Wird vom Dienstgeber das Tragen besonderer Klei-
dung insbesondere nach festgelegtem Muster während des
Dienstes angeordnet, sind die notwendigen Kosten von die-
sem zu übernehmen.

(3) Nr. 3 der Sonderregelung für Beschäftigte im gemein-
depädagogischen Dienst gilt auch für Beschäftigte im kir-
chenmusikalischen und Küsterdienst, wenn diese entspre-
chend eingesetzt werden.

(4) Die Beschäftigten sind gehalten, sich regelmäßig
 fortzubilden. Die Teilnahme an Kirchenmusikkonventen,
kirchenmusikalischen Arbeitstagungen, Fortbildungskursen
und Singwochen wird erwartet.

(5) Die notwendigen Auslagen sind vom Dienstgeber zu
erstatten, soweit er die Übernahme zugesagt hat.

§ 44

Sonderregelung für Beschäftigte 
im Technischen Dienst (Hausmeister)

Nr. 1

Zu § 1 – Geltungsbereich –

Diese Sonderregelung gilt für Beschäftigte im Techni-
schen Dienst (Hausmeister).

Nr. 2

Zu § 3 – Allgemeine Pflichten –

Werden Beschäftigte im Technischen Dienst (Hausmeis-
ter) auch im Verkündigungsdienst eingesetzt, so kann durch
Dienstanweisung oder arbeitsvertraglich bestimmt werden,
dass die Sonderregelungen für den kirchenmusikalischen
Dienst und Küsterdienst auch für sie gelten.

Nr. 3

Zu § 6 – Arbeitszeit –

Beschäftigte im technischen Dienst (Hausmeister) sind
verpflichtet, auf Anforderung für Veranstaltungen von Drit-
ten in den ihrem Aufgabenbereich zugehörigen Räumen zur
Verfügung zu stehen. Geschieht dies außerhalb ihrer übli-
chen oder dienstplanmäßig vorgesehenen Arbeitszeit, so ha-
ben sie Anspruch auf gesonderte Vergütung ihrer Dienste.

§ 45

Übergangsvorschriften

(1) Abweichend von § 20 Abs. 2 Satz 1 beträgt der Vom-
hundertsatz der Jahressonderzahlung für Beschäftigte, die
vor dem In-Kraft-Treten dieser Arbeitsrechtsregelung der
Kirchliche Arbeitsvertragsordnung der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in Thüringen vom 28. November 2007 (ABl.
2008, S.47) Anwendung unterfallen sind, in den Kalender-
jahren 2010 und 2011 40.
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(2) Zum Ausgleich der verminderten Jahressonderzah-
lung werden die Beschäftigten in den Jahren 2010 und 2011
jeweils an einem Arbeitstag unter Fortzahlung des Entgelts
nach § 21 von der Arbeit freigestellt.

§ 46

In-Kraft-Treten

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt zum 1. April 2010 in
Kraft und ersetzt ab diesem Zeitpunkt die Kirchliche Ar-
beitsvertragsordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission
der UEK in der Fassung vom 19. September 2008 (ABl.
EKD S. 385) sowie die Kirchliche Arbeitsvertragsordnung
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen vom
28. November 2007 (ABl. Föderation 2008, S. 47). 

Die Anlage Entgelttabelle zu § 15 Abs. 2 hat eine Lauf-
zeit bis zum 31. Dezember 2011. 

Anlage Langzeitkonto

Dienstvereinbarung zur Einführung 
eines Langzeitkontos

(gem. § 10 Abs. 5 KAVO EKD-Ost)

zwischen 

der

nachfolgend: Dienstgeber

und

der Mitarbeitervertretung, 

nachfolgend: Mitarbeitervertretung

Zwischen dem Dienstgeber und der Mitarbeitervertretung
wird für die Einrichtung von Zeitwertkonten folgende Ver-
einbarung geschlossen:

1.   Die nachfolgenden »Richtlinien für Zeitwertkonten«
sind Bestandteil dieser Vereinbarung.

2.   Diese Vereinbarung tritt am                         in Kraft.

3.   Diese Vereinbarung kann mit einer Frist von sechs Mo-
naten zum Jahresende in Schriftform gekündigt werden,
erstmals zum Ablauf des dritten Jahres seit Inkrafttreten. 

     Wird diese Vereinbarung nicht gekündigt, verlängert
sich ihre Laufzeit um weitere drei Jahre. Sie ist dann
erstmals wieder zum Ablauf des dritten Jahres ihrer wei-
teren Geltungsdauer kündbar. 

     In der Kündigungserklärung sind der Grund für die Kün-
digung und der Umfang, mit dem sie sich auswirken
soll, anzugeben. 

     Soweit keine Kündigung ausgesprochen wird, wirkt die
Vereinbarung nach. Schon bestehende Zeitwertkonten
bzw. Wertguthaben werden gem. dieser Vereinbarung
weitergeführt.

Ort, Datum

Dienstgeber Mitarbeitervertretung

Präambel

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird durch diese
Vereinbarung die Möglichkeit eröffnet, im Wege von Zeit-
WertKonten Arbeitsentgeltbestandteile und/oder den Geld-
wert bereits geleisteter Arbeitszeit teilweise in Wertgut -
haben einzubringen und erst zu einem späteren Zeitpunkt
abzurufen. Die ZeitWertKonten werden ausschließlich in
Geldwerten geführt. Diese Geldwerte werden vom Dienst-
geber durch geeignete und hierfür zulässige Kapitalanlagen
(Investmentfondsanteile und/oder Versicherungsprodukt)
rückgedeckt und gegen Insolvenz gesichert, soweit gesetz-
lich erforderlich.

Die Wertguthaben auf den ZeitWertKonten können bei-
spielsweise verwendet werden:

–    für mehrmonatige, sozial abgesicherte Freizeitblöcke
mit beliebiger Verwendungsmöglichkeit

–    für eine Verkürzung der Lebensarbeitszeit,

–    für vorübergehende Teilzeit mit finanziellem Ausgleich,
d. h. für eine vorübergehende Reduzierung der Arbeits-
zeit (z. B. zur Kinderbetreuung oder zur Betreuung pfle-
gebedürftiger, nahestehender Personen),

Diese Vereinbarung legt die Bedingungen des Entste-
hens, der Weiterentwicklung, der Verwendung, der Verwal-
tung, der Rückdeckung und ggf. der Insolvenzsicherung der
Wertguthaben fest. Abweichende Regelungen in einzelnen
Arbeitsverträgen sind nicht möglich. Diese Vereinbarung
geht individuellen Vereinbarungen vor.

Wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbe-
sondere die gesetzlichen Regelungen zum Arbeits-, Sozial-
versicherungs- und Steuerrecht, ändern, werden Dienstge-
ber und deren Mitarbeitervertretung unverzüglich mit dem
Ziel zusammentreten, eine den geänderten Rahmenbedin-
gungen entsprechende Anpassung dieser Vereinbarung um-
zusetzen.

Im folgenden Text wird, um die Lesbarkeit zu vereinfa-
chen, stets die männliche Form verwandt. Gemeint sind aber
immer weibliche und männliche Mitarbeiter(innen). 

Teil I: Konzeption der ZeitWertKonten 
und Wertguthaben

§ 1

Persönlicher Anwendungsbereich, Laufzeit

(1) Diese Vereinbarung gilt für alle unbefristet beschäf-
tigten Mitarbeiter, soweit sie seit mindestens sechs Monaten
in einem ununterbrochenen Beschäftigungsverhältnis ste-
hen. Das vereinbarte monatliche Bruttoarbeitsentgelt dieser
Mitarbeiter muss die gesetzliche Grenze der geringfügigen
Beschäftigung (derzeit EUR 400,00) übersteigen. Ein Min-
destalter wird nicht festgelegt.

(2) Diese Vereinbarung gilt nicht für die zu ihrer Berufs-
ausbildung Beschäftigten.

(3) Der Mitarbeiter hat die Teilnahme an dieser Vereinba-
rung schriftlich erklären. Er kann mit einer Frist von sechs
Wochen zum Quartalsende durch schriftliche Erklärung ge-
genüber dem Dienstgeber kündigen. Maßgeblich ist das Zu-
gangsdatum der Kündigung.

§ 2

Ansparvereinbarung

(1) Für jeden teilnehmenden Mitarbeiter ist ein gesonder-
tes Konto über sein Wertguthaben einzurichten (ZeitWert-
Konto), das nach Maßgabe der Regelungen dieser Vereinba-
rung zu führen ist.
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(2) Über die konkret in das Wertguthaben einzubringen-
den oder zu entnehmenden Leistungen – insbesondere Art,
Höhe und Zeitpunkt der Leistung – ist unter Einbeziehung
dieser Vereinbarung jeweils einzelvertraglich mit dem Mit-
arbeiter eine gesonderte Vereinbarung (sog. Ansparverein-
barung) zu treffen, die zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform
bedarf. Die Ansparvereinbarung muss jeweils einen aus-
drücklichen Verzicht auf die Auszahlung der einzustellen-
den Entgelte enthalten.

(3) Die Ansparvereinbarung ist spätestens sechs Wochen
vor Quartalsende abzuschließen, so dass die Ansparphase
zum nächstfolgenden Quartalsanfang beginnen kann. Späte-
re Änderungen der Ansparvereinbarung sind ebenfalls spä-
testens sechs Wochen vor Quartalsende mit Wirkung zum
nächstfolgenden Quartalsanfang zu vereinbaren.

(4) Die Ansparvereinbarung wird für ein Jahr abgeschlos-
sen. Danach kann sie mit Wirkung für die Zukunft binnen
einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende durch ein-
seitige, schriftliche Erklärung des Mitarbeiters gegenüber
dem Dienstgeber beendet werden. Für die Wahrung der
Frist kommt es auf den rechtzeitigen Zugang der Erklärung
an.

§ 3

Langzeitkonto, Umwandlung, Anlageformen

(1) Das ZeitWertKonto wird ausschließlich zum langfris-
tigen Wertausgleich gebildet. Es handelt sich um ein Lang-
zeitkonto. Gleitzeitkontenregelungen und andere Regelun-
gen, die einen kurzfristigen Ausgleich für geleistete Mehrar-
beit bzw. Überstunden in einem Zeitraum von bis zu einem
Kalenderjahr regeln, sind von dieser Vereinbarung nicht er-
fasst. Eine etwaige gegenwärtige oder künftige Vereinba-
rung zur Arbeitszeit und zur Arbeitszeitflexibilisierung
bleibt deshalb unberührt. Zeitenguthaben bis zu 45 Stunden
jährlich aus einem Arbeitszeit- oder Gleitzeitkonto können
gutgeschrieben werden. Gegenstand dieser Vereinbarung
sind Wertguthaben im Sinne des § 7 b SGB IV.

(2) In das ZeitWertKonto können von dem Mitarbeiter
geleistete und noch nicht vergütete Arbeit (Zeitwerte) und
weitere Ansprüche auf Arbeitsentgelt (Geldwerte) einge-
stellt werden. Hierzu zählen ausschließlich (Katalog der
Ansparkomponenten):

a)   Teile des laufenden Bruttoarbeitsentgelts in Höhe von
maximal 10 %, wobei dem Mitarbeiter ein monatliches
Bruttoarbeitsentgelt verbleiben muss, das die jeweilige
gesetzliche Grenze der geringfügigen Beschäftigung
(zur Zeit: EUR 400,00) übersteigt.

b)   Jahressonderzahlung

c)   vereinbarte besondere Entgelte, 

d)   Einmalzahlungen,

e)   der Geldwert von geleisteten Überstunden, soweit diese
nach einer etwaigen, derzeit oder künftig geltenden Ver-
einbarung zur Arbeitszeit und zur Arbeitszeitflexibili-
sierung abgerechnet oder ausgezahlt werden und die
Einstellung in das Wertguthaben der entsprechenden
Vereinbarung nicht widerspricht,

f)   der Geldwert eines Urlaubsanspruches, soweit er den
gesetzlichen Mindesturlaub übersteigt.

(3) Das ZeitWertKonto wird in Geldwerten geführt. Zeit-
werte werden in Geldwerte umgewandelt.

(4) Das Wertguthaben wird durch den jeweiligen Dienst-
geber angelegt, und zwar in einem Versicherungsprodukt:

Der Dienstgeber schließt als Versicherungsnehmer einen
speziellen Versicherungsvertrag (Kollektivvertrag) zur
Rückdeckung des Wertguthabens ab. Der teilnehmende
Mitarbeiter ist versicherte Person. Alle Erträgnisse aus dem
Versicherungsvertrag (Einzelvertrag) stehen dem teilneh-
menden Mitarbeiter zu und erhöhen sein Wertguthaben. 

(5) Der Mitarbeiter erhält nach Maßgabe der gesetzlichen
Regelungen einen Kontoauszug über die Höhe des ihm indi-
viduell zuzurechnenden Wertguthabens. 

§ 4

Insolvenzsicherung, Werterhaltung

(1) Die Insolvenzsicherung entfällt, soweit über das Ver-
mögen des Dienstgebers nicht das Insolvenzverfahren eröff-
net werden kann, da der Dienstgeber als Körperschaft des
öffentlichen Rechts konstituiert ist. Bei Dienstgebern, die
der Insolvenzsicherung unterliegen, regelt das Nähere die
Anlage Insolvenzsicherung.

(2) Der Dienstgeber garantiert und steht dafür ein, dass
zum Zeitpunkt der Entnahme aus dem Wertguthaben die
vom Mitarbeiter zuvor in das Wertguthaben eingestellten
geldwerte der ursprünglichen Höhe nach (Ansparbetrag)
vorhanden sind. Der Dienstgeber hat für eine werterhaltende
Anlage bzw. Rückdeckung Sorge zu tragen. Das angesparte
Wertguthaben und der Geldwert der Rückdeckung sind für
jeden teilnehmenden Mitarbeiter durch den Dienstgeber re-
gelmäßig wie folgt abzugleichen: Zum Ende des Kalender-
jahres wird der Dienstgeber prüfen, ob der Geldwert der
Rückdeckung das angesparte Wertguthaben des Mitarbei-
ters in voller Höhe abdeckt. Ergibt die Prüfung, dass der
Geldwert der Rückdeckung das angesparte Wertguthaben
nicht mehr abdeckt, hat der Dienstgeber die Differenz um-
gehend durch Nachschuss in die jeweils gewählte Rückde-
ckung bzw. Anlage auszugleichen.

Teil II: Ansparprozess

§ 5

Ansparphase: Einbringung von Werten 
in das Wertguthaben

(1) Ein Geldwert wird in Höhe des Entgeltanspruchs zum
Zeitpunkt der Wertstellung in das Wertguthaben eingestellt.
Dies gilt gleichermaßen für aus Zeitwerten (Überstunden,
Urlaub) umgewandelte Geldwerte. Entgeltansprüche im
Sinne dieser Regelung sind im Zeitpunkt der Einstellung in
das Wertguthaben bereits unbedingt verdiente Arbeitsent-
geltansprüche. Vorauszahlungen und Abschläge können
erst dann eingestellt werden, wenn und soweit ein endgülti-
ger Entgeltanspruch besteht.

(2) Der nach Abs. 1 einzustellende Betrag setzt sich zu-
sammen aus dem Arbeitsentgelt des Mitarbeiters zuzüglich
der darauf entfallenden Beiträge des Dienstgebers zur Sozi-
alversicherung bis zur Höhe des Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrages. Dies gilt auch, soweit eine Ansparung aus
Entgeltbestandteilen oberhalb der Beitragsbemessungsgren-
zen erfolgt. Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist nach
den Vorschriften des Sozialgesetzbuches zu ermitteln und
zu sichern.

(3) Die Einstellung von Geldwerten in das Wertguthaben
erfolgt zum vereinbarten Zeitpunkt der Abrechnung des Ar-
beitsentgelts.

(4) Die Einstellung von Geldwerten in das Wertguthaben
ist ohne Einfluss auf Zahlungen des Dienstgebers aufgrund
weiterer Vereinbarungen (wie z.B. einer eventuellen Ver-
einbarung zur betrieblichen Altersversorgung).
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(5) Eingestellte Beiträge des Dienstgebers zur Sozialver-
sicherung sind nur in denjenigen Entnahmefällen an die So-
zialversicherungsträger zu entrichten, wenn eine gesetzliche
oder sonstige rechtliche Pflicht (z. B. durch Satzung) zur
Entrichtung von Beiträgen besteht. Auf diese Bestandteile
des Wertguthabens besteht darüber hinaus kein eigenständi-
ger Anspruch des Mitarbeiters. Dies gilt nicht für die auf die
Arbeitgeberbeiträge entfallenden Erträge; diese stehen dem
Mitarbeiter zu.

(6) Die nach Maßgabe der Ansparvereinbarung nach § 2
dieser Vereinbarung in das Wertguthaben einzustellenden
Geldwerte werden durch den Dienstgeber dokumentiert.

Teil III: Verwendung des Wertguthabens, 
Freistellungsphase, Entnahme

§ 6

Möglichkeiten der Verwendung durch den Mitarbeiter

(1) Das Wertguthaben steht allein dem Mitarbeiter zu.
Der Mitarbeiter kann das vorhandene Wertguthaben – ne-
ben den gesetzlich vorgegebenen Verwendungsmöglichkei-
ten – ausschließlich wie folgt verwenden (Katalog der Ver-
wendungsmöglichkeiten):

a)   im Regelfall für eine vollständige oder teilweise Frei-
stellung von der Arbeitsleistung (Freistellungsphase)
bzw. für Verringerung der Arbeitszeit – sofern gesetz-
lich geregelt oder vertraglich vereinbart:

–    für eine zeitlich befristete Arbeitsentgeltzahlung im
Fall einer Langzeiterkrankung oder einer zeitlich be-
fristeten Erwerbsminderung zur Erhöhung der sons-
tigen vom Mitarbeiter bezogenen Leistungen, 

–    für Kinderbetreuungszeiten nach § 15 BEEG,

–    für Sabbatjahre,

–    für Weiterbildung bzw. berufliche Qualifikation,

–    für eine Verringerung der Arbeitszeit, sofern darauf
ein Anspruch nach § 8 TzBfG besteht, jedoch befris-
tet auf die Dauer der Entnahme aus dem Wertgutha-
ben

–    -nur ausnahmsweise in existentiellen Notfällen für
die Auszahlung eines Nettobetrages bei fortbeste-
hendem Arbeitsverhältnis (ohne Freistellung) und
ohne dass die Teilnahme am Modell selbst beendet
wird.

(2) Die Freistellungphase muss eine Mindestdauer von ei-
nem Monat haben. Hinsichtlich Dauer und Beginn der Frei-
stellungsphase sind die betrieblichen Erfordernisse zu be-
rücksichtigen.

(3) Die Freistellungsphase kann auch unmittelbar vor
dem Zeitpunkt liegen, vor dem der Mitarbeiter eine Rente
wegen Alters bezieht oder beziehen könnte.

(4) Nach den geltenden gesetzlichen Regelungen sind
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge aus dem Wertgut-
haben erst bei Auszahlung abzuführen. 

(5) Ansprüche des Mitarbeiters auf die Verwendung des
Wertguthabens unterliegen nicht der Verjährung. Aus-
schlussfristen gelten nicht. Ein Verfall zum Nachteil des
Mitarbeiters tritt nicht ein.

(6) Während der Freizeitphase wirken sich Arbeitsunfä-
higkeitstage kostenneutral aus. Die Freizeitphase wird um
die Arbeitsunfähigkeitstage verlängert. Für den Nachweis
der Arbeitsunfähigkeit gilt § 5 EFZG.

§ 7

Freistellungsphase

(1) Eine Freistellung ist unter Berücksichtigung der be-
trieblichen Erfordernisse hinsichtlich des Beginns und der
Dauer der Freistellung möglich. Der Dienstgeber entschei-
det über den Antrag des Mitarbeiters auf Freistellung inner-
halb von einem Monat nach Eingang des Antrags. 

(2) Der Mitarbeiter hat einen Wunsch auf Freistellung im
Sinne des § 6 Abs. 1 lit. a) dieser Vereinbarung frühzeitig
anzukündigen. Er hat die Freistellung mindestens drei Mo-
nate vor dem gewünschten Beginn der Freistellungsphase
schriftlich zu beantragen. Kürzere gesetzliche Fristen für ei-
nen Freistellungssachverhalt bleiben unberührt. Lehnt der
Dienstgeber die beantragte Freistellung ab, hat er schriftlich
die entgegenstehenden betrieblichen Erfordernisse (Gründe
für die Ablehnung) binnen einer Ausschlussfrist von einem
Monat ab Stellung des Antrages zu benennen. Hat der
Dienstgeber die Gründe nicht benannt, gilt der Antrag auf
Freistellung als genehmigt. Zu den benannten Gründen für
die Ablehnung ist die Mitarbeitervertretung auf Verlangen
des Mitarbeiters zu hören.

(3) Der Antrag auf Freistellung gilt zugleich als Antrag
auf Entnahme aus dem Wertguthaben.

(4) Während der Freistellungsphase erhält der Mitarbeiter
aus dem Wertguthaben durchgängig ein monatliches Ent-
gelt. Die konkrete Höhe des monatlichen Entgelts in der
Freistellungsphase ist zuvor schriftlich zu vereinbaren. Wird
keine Vereinbarung getroffen, gilt das durchschnittliche Ar-
beitsentgelt (Bruttomonatsentgelt) der vorausgegangenen
zwölf Kalendermonate als vereinbart. Jahressonderzahlung,
Einmalzahlungen bzw. besonders vereinbarte Entgelte blei-
ben bei der Berechnung des durchschnittlichen Arbeitsent-
geltes unberücksichtigt.

§ 8

Störfälle

(1) Kommt es nicht zur planmäßigen Verwendung des
Wertguthabens für eine Freistellungsphase, liegt nach dem
Gesetz ein sogenannter (sozialversicherungsrechtlicher)
Störfall vor. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das
Arbeitsverhältnis vorzeitig aufgrund von Kündigung, Er-
werbsminderung oder Tod endet. 

(2) Im Todesfall ist das Wertguthaben zum Geldwert ver-
erblich. Es handelt sich nach gegenwärtiger gesetzlicher Re-
gelung um nach dem Einkommensteuergesetz zu versteu-
erndes Arbeitseinkommen. Steuern sind nach den Besteue-
rungsmerkmalen des Erben von diesem zu entrichten. § 5
Abs. 5 gilt entsprechend: Auf die Arbeitgeberbeiträge zur
Sozialversicherung besteht kein eigenständiger Anspruch.

(3) Im Fall des Arbeitgeberwechsels kann das Wertgutha-
ben zum Geldwert übertragen werden, sofern bei dem neuen
Arbeitgeber die tatsächlichen und rechtlichen Vorausset-
zungen für die Übernahme vorliegen. Im Übrigen finden die
gesetzlichen Regelungen Anwendung. In diesem Fall wer-
den auch die eingestellten Arbeitgeberbeiträge zur Sozial-
versicherung mit auf den neuen Arbeitgeber übertragen, so-
weit zwingende gesetzliche Regelungen dem nicht entge-
genstehen.

(4) Im Störfall wird das Wertguthaben nach den jeweils
geltenden gesetzlichen Regelungen aufgelöst. Eine Verwen-
dung zur Aufstockung von Leistungen der betrieblichen Al-
tersversorgung ist unter den Voraussetzungen des § 23b
Abs. 3a SGB IV und der für die Entgeltumwandlung gelten-
den Regelungen möglich.
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Teil IV: Administration

§ 9

Verwaltung, Abwicklung und Datenschutz

(1) Der Dienstgeber ist berechtigt, die Verwaltung und
Abwicklung der ZeitWertKonten der Mitarbeiter auf einen
ZeitWertKonten-Administrator zu übertragen. 

(2) Der Dienstgeber und der Administrator sind jeweils
berechtigt, einen Rechenzentrumsbetreiber zum Zweck der
Umsetzung dieser Vereinbarung einzuschalten. Der Dienst-
geber und der Administrator sind jeweils berechtigt, beauf-
tragte Dritte (Auftragnehmer im Sinne des Bundesdaten-
schutzgesetzes – BDSG) für die technische Abwicklung,
insbesondere für die Auftragsdatenverarbeitung, einzu-
schalten. Die Erfüllung der datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen ist sicher zu stellen. 

Der Dienstgeber ist berechtigt, die sachkundige Beratung
der Mitarbeiter auf einen Berater zu übertragen. 

(3) Der Dienstgeber ist berechtigt, dem Administrator
und dem Berater – zweckgebunden – die für die Umsetzung
dieser Vereinbarung (Administration der Wertguthaben und
Beratung des Mitarbeiters) erforderlichen personenbezoge-
nen Daten der teilnehmenden Mitarbeiter zu übermitteln.
Der beauftragte Administrator ist zur Speicherung, Verar-
beitung, Nutzung der vorstehend genannten Daten und ihrer
Übermittlung, an einen von ihm beauftragten Rechenzen-
trumsbetreiber und an den Berater berechtigt, jedoch aus-
schließlich zum Zweck der Umsetzung dieser Vereinba-
rung. 

(4) Der Berater ist zur Speicherung, Verarbeitung und
Nutzung der vorstehend genannten Daten berechtigt, jedoch
ausschließlich zum Zweck der Umsetzung dieser Vereinba-
rung. Die Erfüllung der datenschutzrechtlichen Anforderun-
gen ist sicher zu stellen. Im Übrigen dürfen die vorstehend
genannten Daten zu keinem anderen Zweck genutzt oder
verarbeitet werden. Zu einer Übermittlung an weitere, hier
nicht genannte Beteiligte, Personen oder Firmen bedarf es
einer weiteren vorherigen, schriftlichen Einwilligung des
Mitarbeiters. Die Speicherung, Verarbeitung, Nutzung oder
Übermittlung personenbezogener Daten aufgrund gesetzli-
cher Regelungen bleibt unberührt.

(5) Die Durchführung ist ausschließlich über die Ecclesia
Versicherungsdienst GmbH sowie der ihr verbundenen Un-
ternehmen möglich.

§ 10

Kosten

(1) Die Kosten der Durchführung dieser Vereinbarung
werden zwischen teilnehmenden Mitarbeitern und Dienst-
geber wie folgt aufgeteilt:

(2) Einrichtungskosten trägt der Dienstgeber nach geson-
derter Vereinbarung.

(3) Betriebskosten: 

Der Dienstgeber trägt für die Kosten der Störfallabrechnung
(€ 20,00 pro Störfallabrechnung und Arbeitnehmer).

Der Dienstgeber trägt die Kontoführungsgebühr pro Mitar-
beiter und Monat in Höhe von € 2,50.

Hinweis:

Die angegebenen Kosten sind netto. Die gesetzliche Um-
satzsteuer ist, soweit sie anfällt, jeweils hinzuzurechnen. 

Anlage Entgelttabelle

Anlage Entgelttabelle zu § 15 Abs. 2 KAVO EKD-Ost

Entgelt- Grundentgelt Entwicklungsstufen
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 3.440 3.815 3.960 4.460 4.840

14 3.115 3.455 3.655 3.960 4.425

13 2.875 3.190 3.355 3.685 4.150

12 2.610 2.890 3.295 3.650 4.110

11 2.515 2.790 2.990 3.295 3.740

10 2.425 2.690 2.890 3.090 3.475

9 2.145 2.375 2.495 2.820 3.075

8 2.015 2.235 2.340 2.430 2.530 2.600

7 1.890 2.090 2.230 2.330 2.405 2.480

6 1.855 2.055 2.155 2.250 2.320 2.385

5 1.775 1.965 2.060 2.160 2.230 2.280

4 1.690 1.870 1.990 2.065 2.135 2.175

3 1.665 1.845 1.890 1.975 2.035 2.085

2 1.535 1.695 1.745 1.800 1.910 2.030

1 Je 4 1.365 1.390 1.425 1.450 1.525
Jahre

Anlage Beschäftigungssicherung

§ 1 

Vorübergehende wirtschaftliche Notlage

Eine wirtschaftliche Notlage ist anzunehmen, wenn die
Dienststelle oder Einrichtung oder ein wirtschaftlich selb-
ständig arbeitender Teil nicht in der Lage ist oder kurzfristig
sein wird, aus den laufend erwirtschafteten Mitteln die lau-
fenden Verpflichtungen einschließlich des Schuldendiens-
tes zu erfüllen und wenn in ein im Einvernehmen zwischen
Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung vorgeschla-
gener Wirtschaftsprüfer oder sonstiger Sachverständiger
dies bestätigt. 

§ 2 

Vorübergehende Absenkung der Personalkosten

Zur Abwendung betriebsbedingter Kündigungen infolge
einer festgestellten wirtschaftlichen Notlage i. S. des § 1
kann für die Beschäftigten einer Dienststelle oder Einrich-
tung i. S. des § 1 durch Dienstvereinbarung zwischen der
Leitung und der Mitarbeitervertretung festgelegt werden,
dass die Personalkosten vorübergehend bis zu maximal
zehn Prozent abgesenkt werden können, z. B.:

a)   die jährliche Sonderzahlung, 

b)   die wöchentliche Arbeitszeit,

c)   sonstige Vergütungsbestandteile.

In der Dienstvereinbarung kann festgelegt werden, dass ein-
zelne Beschäftigte gegenüber der Leitung erklären können,
welche der Möglichkeiten der Buchstaben a) bis c) sie in
Anspruch nehmen wollen.
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§ 3 

Dienstvereinbarung

(1) Voraussetzung für den Abschluss einer Dienstverein-
barung gemäß § 2 ist, dass der Dienstgeber der Mitarbeiter-
vertretung vor Abschluss der Dienstvereinbarung die wirt-
schaftliche Situation der Einrichtung darlegt. Dazu ist der
Einblick in die dafür erforderlichen Unterlagen zu gewähren
und die unmittelbare Unterrichtung durch den Prüfer gemäß
§ 1 zu ermöglichen. Leitung und Mitarbeitervertretung ha-
ben vor Abschluss der Dienstvereinbarung zu prüfen, ob es
andere Möglichkeiten zur Überwindung der wirtschaftli-
chen Notlage gibt.

(2) Voraussetzung ist ferner, dass in die Dienstvereinba-
rung aufgenommen werden:

1.   die Gründe, die zur vorübergehenden Absenkung füh-
ren;

2.   die Bereitschaftserklärung des Dienstgebers, ein Kon-
zept zur Überwindung der wirtschaftlichen Notlage zu
entwickeln;

3.   die Bildung eines gemeinsamen Ausschusses zwischen
Mitarbeitervertretung und Leitung, in dem laufend die
Umsetzung des Konzeptes zur Überwindung der wirt-
schaftlichen Notlage beraten wird. Der Ausschuss hat
während der Laufzeit zu prüfen, ob die Senkung der Per-
sonalkosten in der vereinbarten Höhe notwendig ist. Die
Mitglieder der Dienststellenleitung und die Mitglieder
der Mitarbeitervertretung des Ausschusses sind berech-
tigt, zu den Sitzungen sachkundige Personen gemäß
§ 25 MVG.EKD hinzuzuziehen;

4.   die Verpflichtung des Dienstgebers, während der Lauf-
zeit der Dienstvereinbarung keine betriebsbedingten
Kündigungen auszusprechen;

5.   ob und welche Beschäftigten aus sozialen Gründen ganz
oder teilweise von der vorübergehenden Absenkung
ausgenommen werden sollen;

6.   die Laufzeit der vorübergehenden Absenkung festzule-
gen und die Verpflichtung des Dienstgebers, nach Ende
der Laufzeit die festgelegten Bezüge gemäß der KAVO
EKD-Ost zu bezahlen.

(3) Mitarbeitervertretung und Leitung sind berechtigt, die
Dienstvereinbarung jederzeit fristlos aus wichtigem Grund
zu kündigen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben,
wenn die Dienststellenleitung gegen das Kündigungsverbot
gemäß Abs. 2 Nr. 4 verstößt oder ein Betriebsübergang ge-
mäß § 613 a BGB stattfindet.

Die Laufzeit der Dienstvereinbarung endet vorfristig,
wenn die Mitarbeitervertretung nicht mehr besteht und Neu-
wahlen nicht eingeleitet sind.

(4) Die Dienstvereinbarung ist vor ihrem Abschluss der
zuständigen Arbeitsrechtlichen Kommission zur Genehmi-
gung vorzulegen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn
die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 eingehalten sind.

B e r l i n,  den 20. Januar 2010 

Arbeitsrechtliche Kommission

Bernd  H ä n e l

(Vorsitzender)

Nr. 48*     Mitteilung über die Berufung der 3. Stellver-
treterin der ordinierten Richterin des Unier-
ten Senats in Disziplinarsachen bei dem Kir-
chengerichtshof der EKD.

     Vom 4./5. Dezember 2009. 

Der Rat der EKD hat in seiner Sitzung am 4./5. Dezember
2009 gemäß § 14 Abs. 1 Satz 4 des Disziplinargesetzes der
Evangelischen Kirche in Deutschland für die Amtszeit bis
zum 31. Dezember 2010 nachfolgendes Mitglied des Unier-
ten Senats in Disziplinarsachen bei dem Kirchengerichtshof
der EKD berufen:

3. Stellvertreterin der 
ordinierten Richterin: Pastorin Ingrid Witte, Bremen

Auf den Abdruck der weiteren Mitglieder des Senats wird
verzichtet (vgl. ABl. EKD 2007 S. 129).

H a n n o v e r,  den 16. März 2010 

Evangelische Kirche in Deutschland
– Kirchenamt –

Dr.  B a r t h

Präsident

Nr. 49*     Erste Verordnung über das Inkrafttreten des
Seelsorgegeheimnisgesetzes vom 28. Oktober
2009. 

     Vom 26. Februar 2010. 

Aufgrund des Artikels 26 a Absatz 7 Satz 3 der Grund-
ordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland verord-
net der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland:

§ 1

Das Seelsorgegeheimnisgesetz vom 28. Oktober 2009
(ABl. EKD 2009 S. 353) tritt am 1. April 2010 in Kraft 

–    in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands und

–    in der Union Evangelischer Kirchen in der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 16. März 2010 in Kraft. 

H a n n o v e r,  den 16. März 2010 

Evangelische Kirche in Deutschland
– Kirchenamt –

Dr.  B a r t h

Präsident
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Nr. 50*     Zweite  Verordnung  über  das  Inkrafttreten
des Verwaltungsverfahrens- und -zustellungs-
gesetzes  der  Evangelischen  Kirche  in
Deutschland vom 28. Oktober 2009. 

     Vom 26. Februar 2010. 

Aufgrund des Artikels 26 a Absatz 7 Satz 3 der Grund-
ordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland verord-
net der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland:

§ 1

Das Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetz der
Evangelischen Kirche in Deutschland vom 28. Oktober
2009 (ABl. EKD 2009 S. 334) tritt in der Vereinigten Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands am 1. April 2010
in Kraft.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 16. März 2010 in Kraft. 

H a n n o v e r,  den 16. März 2010 

Evangelische Kirche in Deutschland
– Kirchenamt –

Dr.  B a r t h

Präsident

Nr. 51*     Verordnung über das  Inkrafttreten des Dis-
ziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in
Deutschland vom 28. Oktober 2009. 

     Vom 26. Februar 2010. 

Aufgrund des Artikels 26 a Absatz 7 Satz 3 der Grund-
ordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland verord-
net der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland:

§ 1

Das Disziplinargesetz der Evangelischen Kirche in
Deutschland vom 28. Oktober 2009 (ABl.EKD 2009 S. 316)
tritt in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands und ihren Gliedkirchen (Evangelisch-Luthe -
rische Kirche in Bayern, Evangelisch-lutherische Landeskir-
che in Braunschweig, Evangelisch-lutherische Landeskirche
Hannovers, Evangelisch-Lutherische Landeskirche Meck-
lenburgs, Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, Nordel-
bische Evangelisch-Lutherische Kirche, Evangelisch-Luthe-
rische Landeskirche Sachsens, Evangelisch-Lutherische
Landeskirche Schaumburg-Lippe) am 1. Juli 2010 in Kraft.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 16. März 2010 in Kraft.

H a n n o v e r,  den 16. März 2010 

Evangelische Kirche in Deutschland
– Kirchenamt –

Dr.  B a r t h

Präsident

Nr. 52*     Verordnung  über  das  Inkrafttreten  des  Ar-
beitsrechtsregelungsgesetz EKD-Ost (ARRG.
EKD-Ost) vom 5. November 2008. 

     Vom 29. Januar 2009. 

Nachdem alle beteiligten Gliedkirchen ihre Zustimmung
zum Arbeitsrechtsregelungsgesetz EKD-Ost (ARRG.EKD-
Ost) vom 5. November 2008 (ABl. EKD S. 367) erteilt ha-
ben, tritt dieses Gesetz am 1. Februar 2009 in Kraft. 

B e r l i n,  den 29. Januar 2009 

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 

Bischof Dr. Wolfgang  H u b e r

B. Zusammenschlüsse von Gliedkirchen 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

C.  Aus den Gliedkirchen
Evangelische Kirche im Rheinland 

Nr. 53       Kirchengesetz zur Änderung von Artikel 16,
31, 97, 98, 110, 114, 129 und 154 sowie Einfü-
gung  von Artikel  147a  der Kirchenordnung
der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

     Vom 14. Januar 2010. (KABl. S. 66) 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rhein-
land hat mit der vorgeschriebenen Mehrheit das folgende
Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1

Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rhein-
land vom 10. Januar 2003 (KABl. 2004 S. 86), zuletzt geän-

dert durch Kirchengesetz vom 15. Januar 2009 (KABl.
S. 86), wird wie folgt geändert:

1.   Artikel 16 Absatz 4 wird gestrichen. 

2.  In Artikel 31 wird ein neuer Absatz 3 angefügt: 

»(3) In Gesamtkirchengemeinden können neben 
den Fachausschüssen der Bereichspresbyterien auch
Fachausschüsse des Gesamtpresbyteriums gebildet wer-
den.«

3.  Artikel 97 Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst:

»(5) Sie führt die Aufsicht über die Kirchengemein-
den und Verbände einschließlich der Vermögens- und
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Finanzverwaltung sowie über die Mitarbeitenden im
Kirchenkreis.«

4.  Artikel 98 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)   Buchstabe h) wird gestrichen.

b)  Die bisherigen Buchstaben i) bis q) werden zu Buch-
staben h) bis p).

c)  In Buchstabe m) werden die Wörter »den Erwerb,
die Veräußerung und Belastung von Grundstücken
einschließlich der« durch das Wort »die« ersetzt.

5.  Artikel 110 wird wie folgt gefasst: 

     »Die regionalen Rechnungsprüfungsstellen nehmen die
Rechnungsprüfung der Kirchenkreise und der Kirchen-
gemeinden sowie deren Einrichtungen und Verbänden
wahr. Der Rechnungsprüfungsvorstand entlastet die an
der Ausführung des Haushaltes und der Wirtschaftsfüh-
rung Beteiligten der Kirchengemeinden, der Verbände
von Kirchengemeinden und ihrer Einrichtungen. Das
Nähere regelt ein Kirchengesetz.« 

6.  In Artikel 114 Absatz 2 wird folgender Buchstabe h) an-
gefügt: 

»h) Er entscheidet über den Erwerb, die Veräußerung
und die Belastung von Grundstücken.« 

7.  Artikel 129 wird wie folgt geändert: 

a)  In Buchstabe c) werden vor dem Wort »Rechnungs-
wesen« die Wörter »Haushalts-, Kassen- und« ein-
gefügt. 

b)  In Buchstabe d) wird das Wort »und« durch das Wort
»sowie« ersetzt. Hinter dem Wort »fest« werden die
Wörter »und erteilt die Entlastung« eingefügt.«

8.  Nach Artikel 147 wird folgender Artikel 147 a einge-
fügt:

»Artikel 147 a

Die regionale Rechnungsprüfungsstelle, in der die
Landeskirche Mitglied ist, nimmt die Rechnungsprü-
fung der Landeskirche und deren Einrichtungen wahr.
Der Rechnungsprüfungsvorstand dieser Rechnungsprü-
fungsstelle entlastet die an der Ausführung des Haushal-
tes und der Wirtschaftsführung Beteiligten der Einrich-
tungen der Landeskirche. Das Nähere regelt ein Kir-
chengesetz.« 

9.  In Artikel 154 Satz 1 wird nach »Mitglieder der Kir-
chenleitung« eingefügt »und ihre Stellvertreterinnen
und Stellvertreter«.

§ 2

Übergangsregelung

Für die Rechtsverhältnisse der Rechnungsausschüsse der
Kreissynoden sowie der Kreissynodalrechnerinnen und
Kreissynodalrechner ist bis zum 31. Dezember 2010 Arti-
kel 110 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im
Rheinland vom 10. Januar 2003 (KABl. 2004 S. 86), zuletzt
geändert durch Kirchengesetz vom 15. Januar 2009 (KABl.
S. 86), weiter anzuwenden.

§ 3

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung
im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

B a d  N e u e n a h r,  den 14. Januar 2010

Evangelische Kirche im Rheinland
– Die Kirchenleitung –

  S c h n e i d e r                   D r ä g e r t

Nr. 54       Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenge-
setzes  betreffend  die  Rechtsverhältnisse  der
hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung.

     Vom 14. Januar 2010. (KABl. S. 71) 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rhein-
land hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel 1

Das Kirchengesetz betreffend die Rechtsverhältnisse der
hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung vom 12. No-
vember 1948 (KABl. S. 64), zuletzt geändert durch Kir-
chengesetz vom 10. Januar 1996 (KABl. S. 3), wird wie
folgt geändert: 

§ 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

»Haben sie das gesetzlich geregelte Alter für den Eintritt in
den Ruhestand erreicht, so wird während der nächsten or-
dentlichen Tagung der Landessynode eine Nachfolgerin
oder ein Nachfolger gewählt. Sie treten mit deren oder des-
sen Einführung in den Ruhestand ein.«

Artikel 2

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

B a d  N e u e n a h r,  den 14. Januar 2010

Evangelische Kirche im Rheinland
– Die Kirchenleitung –

  S c h n e i d e r                   D r ä g e r t

Nr. 55       Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenge-
setzes  über  die  kirchliche  Verwaltungsge-
richtsbarkeit  in  der  Evangelischen  Kirche 
im  Rheinland  (Verwaltungskammergesetz  –
VwKG).

     Vom 14. Januar 2010. (KABl. S. 71) 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rhein-
land hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Kirchengesetz über die kirchliche Verwaltungsge-
richtsbarkeit in der Evangelischen Kirche im Rheinland
(Verwaltungskammergesetz – VwKG) vom 9. Januar 1997
(KABl. S. 78), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom
11. Januar 2007 (KABl. S. 70), wird wie folgt geändert: 

§ 3 wird wie folgt geändert:

a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

b)  Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

Artikel 2

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung
im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

B a d  N e u e n a h r,  den 14. Januar 2010

Evangelische Kirche im Rheinland
– Die Kirchenleitung –

  S c h n e i d e r                   D r ä g e r t
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Nr. 56       Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenge-
setzes  über  die  Bildung  von Mitarbeiterver-
tretungen  in kirchlichen Dienststellen  in der
Evangelischen Kirche im Rheinland (MVG –
EKiR).

     Vom 14. Januar 2010. (KABl. S. 71) 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rhein-
land hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes Das Kir-
chengesetz über die Bildung von Mitarbeitervertretungen in
kirchlichen Dienststellen in der Evangelischen Kirche im
Rheinland (MVG-EKiR) vom 12. Januar 1994 (KABl. S. 4),
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 15. Januar 2009
Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche im Rhein-
land – Nr. 3 vom 15. März 2010 71 (KABl. S. 92), wird wie
folgt geändert:

§ 15 wird wie folgt geändert:

a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung:

                                                »§ 15

                                 (Zu § 61 Abs. 7 und 9)«

b)  Es wird folgender Text angefügt:

     »§ 61 Abs. 9 erhält folgende Fassung: 

(9) Für das Verfahren werden Gerichtskosten nicht er-
hoben. Die außergerichtlichen Kosten, die zur Rechts-
verfolgung und Rechtsverteidigung notwendig waren,
trägt die Dienststellenleitung. Über die Notwendigkeit
entscheidet im Zweifelsfall der oder die Vorsitzende der
Kammer. Das Diakonische Werk der Evangelischen Kir-
che im Rheinland kann nach Maßgabe seiner Satzung
von seinen Mitgliedern in freier Rechtsträgerschaft einen
Ausgleich für Kosten geltend machen, die durch die In-
anspruchnahme der Schlichtungsstelle entstanden sind.«

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

Bad Neuenahr, den 14. Januar 2010

Evangelische Kirche im Rheinland
– Die Kirchenleitung –

  S c h n e i d e r                   D r ä g e r t

D.  Mitteilungen aus der Ökumene 

E.  Staatliche Gesetze, Anordnungen 
und Entscheidungen 
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Die Evangelische Kirche im Rheinland sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine Pfarrerin oder einen Pfarrer 
zur Besetzung einer Referentenstelle (Landespfarrstelle) im
Landeskirchenamt, Abteilung III (Ökumene), mit dem
Schwerpunkt »christlich-jüdischer Dialog«. Die Stelle wird
auf acht Jahre befristet übertragen. 

Voraussetzungen für die Bewerbung sind eingehende
Kenntnisse der Theologie des christlich-jüdischen Gesprächs
sowie über die Geschichte des Verhältnisses von Christen
und Juden, Grundkenntnisse in Judaistik, gute Kenntnisse
der englischen und hebräischen Sprache (Ivrit), ausgeprägte
kommunikative Kompetenz und konzeptionelle Fähigkei-
ten.

Wesentliche Aufgaben der Stelleninhaberin/des Stellen-
inhabers sind:

Förderung, Vertiefung und Weiterführung des christlich-
 jüdischen Dialogs im Bereich der Evangelischen Kirche im
Rheinland, insbesondere durch Angebote an die Kirchenge-
meinden, Kirchenkreise und landeskirchliche Ämter, Werke
und Einrichtungen sowie durch die Qualifizierung der Sy-

nodalbeauftragten der Kirchenkreise, Beratung der Kirchen-
leitung in Fragen des christlich-jüdischen Dialogs, Verbin-
dung mit den Einrichtungen der Aus- und Fortbildung im
Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland und in der
Evangelischen Kirche in Deutschland, u. a. auch durch
 Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von
Veranstaltungen, Pflege der Beziehungen zu den Syna -
gogen gemeinden und Gesellschaften für christlich-jüdische
Zusammenarbeit, Mitarbeit in einschlägigen Gremien, Ar-
beitskreisen und Vereinen auf landeskirchlicher und auf der
Ebene der Evangelischen Kirche in Deutschland, Erstellung
von Arbeitshilfen und Studiendokumenten zum christlich-
jüdischen Dialog.

Weitere Aufgaben können übertragen werden.

Auskünfte zur Stelle erteilt Oberkirchenrätin Barbara Ru-
dolph (Tel. 0211-4562-203).

Bewerbungen sind bis zum 14. Mai 2010 an Vizepräsi-
dent Christian Drägert, Landeskirchenamt der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland, Hans-Böckler-Straße 7, 40476
Düsseldorf, zu richten. 

F.  Mitteilungen 
Evangelische Kirche im Rheinland, Referentenstelle im Landeskirchenamt

Stellenausschreibung
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Mit den neuen WeltFlat-Tarifen der HKD (im Rahmenvertrag 
mit der T-Systems Deutsche Telekom AG) telefonieren 
Einrichtungen der Evangelischen Kirche und Diakonie 
jetzt zum Festpreis in Deutschland und weltweit!

Rund um die Welt, rund um die Uhr, ohne Minuten-
beschränkung: Sie haben volle Kostenkontrolle.

Weltweit Telefonieren und Surfen zum Festpreis!

 inkl. Festnetz-Flatrate Deutschland und weltweit 
 inkl. Flatrate in alle deutschen Mobilnetze
 DSL Business zum Sparpreis zubuchbar
 alle Grundgebühren inklusive 

HKD Handelsgesellschaft für 
Kirche und Diakonie mbH
Postfach 2320  
24022 Kiel   www.kirchenshop.de

Tel.  0431  6632 - 4701 
Fax  0431  6632 - 4747    
info@hkd.de 
www.hkd.de

Die HKD-WeltFlat:
grenzenlose Telefonie zum Festpreis

Alle Informationen im www.kirchenshop.de (für angemeldete Kunden, Suchwort: WeltFlat)
Ihr HKD-Team berät Sie gern: Tel. 0431 6632 - 4701, festnetz@hkd.de

* Peise ausgenomen Bereitstellungsentgelte, Service- u. Sondernummern, Porto und EDV-Fremdgebühren.   
   Mobilfunkzuschlag ins Ausland: 18 Ct./Min.  Preise zzgl. gesetzl. MwSt.    

Die Festnetz-Flatrate für die Kirche

 Analog Flatrate:    54,00 
        €/Monat*

 ISDN Flatrate:    69,00 
            €/Monat*

     

 DSL Business           5,00
 mit Flatrate ab      €/Monat*

      
  PMx Flatrate
 auf Anfrage

Mobilität  Telefonie  Energie EDV | Drucktechnik  Bürobedarf Möbel 
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